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I M  N A M E N  D E R  R E P U B L I K !  

 

1.) Das Bundesverwaltungsgericht hat durch den Richter Mag. H. LEITNER als Einzelrichter 

über die Beschwerde von XXXX , geb. XXXX , StA. Georgien, vertreten durch die Diakonie 

Flüchtlingsdienst gem. GmbH ARGE Rechtsberatung, gegen den Bescheid des Bundesamtes 

für Fremdenwesen und Asyl vom 19.12.2019, Zl. XXXX , zu Recht erkannt: 

 

 

A) Gemäß § 28 Abs. 1 VwGVG, Bundesgesetz über das Verfahren der Verwaltungsgerichte 

(Verwaltungsgerichtsverfahrensgesetz), BGBl I 33/2013 idgF und § 18 (5) BFA-VG, BGBl I Nr. 

87/2012 idgF wird festgestellt, dass die Aberkennung der aufschiebenden Wirkung der 

Beschwerde gegen den angefochtenen Bescheid zu recht erfolgte. Der Beschwerde gegen 

den angefochtenen Bescheid wird die aufschiebende Wirkung nicht zuerkannt. 

 

 

Die Beschwerde wird gemäß § 28 Abs. 1 VwGVG, Bundesgesetz über das Verfahren der 

Verwaltungsgerichte (Verwaltungsgerichtsverfahrensgesetz), BGBl I 33/2013 idgF, §§ 3 Abs. 

1, 8 Abs. 1, §§ 57, § 10 Abs. 1 Z 3, § 15b idgF iVm §§ 9, 18 (1) BFA-VG, BGBl I Nr. 87/2012 idgF 

sowie § 52 Abs. 2 Z 2 und Abs. 9, § 46 und § 55 FPG 2005, BGBl 100/2005 idgF als 

unbegründet abgewiesen. 

 

Die Beschwerde wird gemäß § 28 Abs. 1 VwGVG, Bundesgesetz über das Verfahren der 

Verwaltungsgerichte (Verwaltungsgerichtsverfahrensgesetz), BGBl I 33/2013 idgF § 55 FPG 

2005, BGBl 100/2005 idgF mit der Maßgabe abgewiesen, dass die Dauer des erlassenen 

Einreiseverbotes 6 Jahre beträgt. 
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B) Die Revision ist gemäß Art 133 Abs. 4 B-VG nicht zulässig. 

 

 

 

 

2.) Das Bundesverwaltungsgericht hat durch den Richter Mag. H. LEITNER als Einzelrichter 

über die Beschwerde von XXXX , geb. XXXX , StA. Georgien, vertreten durch die Diakonie 

Flüchtlingsdienst gem. GmbH ARGE Rechtsberatung, gegen den Bescheid des Bundesamtes 

für Fremdenwesen und Asyl vom 19.12.2019, Zl. XXXX , zu Recht erkannt: 

 

 

A) Gemäß § 28 Abs. 1 VwGVG, Bundesgesetz über das Verfahren der Verwaltungsgerichte 

(Verwaltungsgerichtsverfahrensgesetz), BGBl I 33/2013 idgF und § 18 (5) BFA-VG, BGBl I Nr. 

87/2012 idgF wird festgestellt, dass die Aberkennung der aufschiebenden Wirkung der 

Beschwerde gegen den angefochtenen Bescheid zu recht erfolgte. Der Beschwerde gegen 

den angefochtenen Bescheid wird die aufschiebende Wirkung nicht zuerkannt. 

 

 

Die Beschwerde wird gemäß § 28 Abs. 1 VwGVG, Bundesgesetz über das Verfahren der 

Verwaltungsgerichte (Verwaltungsgerichtsverfahrensgesetz), BGBl I 33/2013 idgF, §§ 3 Abs. 

1, 8 Abs. 1, §§ 57, § 10 Abs. 1 Z 3, § 15b AsylG 2005 idgF iVm §§ 9, 18 (1) BFA-VG, BGBl I Nr. 

87/2012 idgF sowie § 52 Abs. 2 Z 2 und Abs. 9, §  46 und  § 55, sowie § 53 FPG2005, BGBl 

100/2005 idgF als unbegründet abgewiesen. 

 

 

B) Die Revision ist gemäß Art 133 Abs. 4 B-VG nicht zulässig. 

 

 

 

3.) Das Bundesverwaltungsgericht hat durch den Richter Mag. H. LEITNER als Einzelrichter 

über die Beschwerde von XXXX , geb. XXXX , StA. Georgien, vertreten durch die Diakonie 

Flüchtlingsdienst gem. GmbH ARGE Rechtsberatung, gegen den Bescheid des Bundesamtes 

für Fremdenwesen und Asyl vom 19.12.2019, Zl. XXXX , zu Recht erkannt: 
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A) Gemäß § 28 Abs. 1 VwGVG, Bundesgesetz über das Verfahren der Verwaltungsgerichte 

(Verwaltungsgerichtsverfahrensgesetz), BGBl I 33/2013 idgF und § 18 (5) BFA-VG, BGBl I Nr. 

87/2012 idgF wird festgestellt, dass die Aberkennung der aufschiebenden Wirkung der 

Beschwerde gegen den angefochtenen Bescheid zu recht erfolgte. Der Beschwerde gegen 

den angefochtenen Bescheid wird die aufschiebende Wirkung nicht zuerkannt. 

 

 

Die Beschwerde wird gemäß § 28 Abs. 1 VwGVG, Bundesgesetz über das Verfahren der 

Verwaltungsgerichte (Verwaltungsgerichtsverfahrensgesetz), BGBl I 33/2013 idgF, §§ 3 Abs. 

1, 8 Abs. 1, §§ 57, § 10 Abs. 1 Z 3, § 15b, AsylG 2005 idgF iVm §§ 9, 18 (1) BFA-VG, BGBl I Nr. 

87/2012 idgF sowie § 52 Abs. 2 Z 2 und Abs. 9, § 46 und § 55, sowie § 53 FPG2005, BGBl 

100/2005 idgF als unbegründet abgewiesen. 

 

 

B) Die Revision ist gemäß Art 133 Abs. 4 B-VG nicht zulässig. 

 

 

B E S C H L U S S  

 

1.) Das Bundesverwaltungsgericht hat durch den Richter Mag. H. LEITNER als Einzelrichter 

über die Beschwerde von XXXX , geb. XXXX , StA. Georgien, vertreten durch die Diakonie 

Flüchtlingsdienst gem. GmbH ARGE Rechtsberatung gegen den Bescheid des Bundesamtes 

für Fremdenwesen und Asyl vom 19.12.2019, Zl. XXXX , beschlossen: 

 

 

A) Der Antrag, der Beschwerde die aufschiebende Wirkung zuzuerkennen, wird als unzulässig 

zurückgewiesen. 

 

 

B) Die Revision ist gemäß Art 133 Abs. 4 B-VG nicht zulässig. 
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2.) Das Bundesverwaltungsgericht hat durch den Richter Mag. H. LEITNER als Einzelrichter 

über die Beschwerde von XXXX , geb. XXXX , StA. Georgien, vertreten durch die Diakonie 

Flüchtlingsdienst gem. GmbH ARGE Rechtsberatung gegen den Bescheid des Bundesamtes 

für Fremdenwesen und Asyl vom 19.12.2019, Zl. XXXX , beschlossen: 

 

 

A) Der Antrag, der Beschwerde die aufschiebende Wirkung zuzuerkennen, wird als unzulässig 

zurückgewiesen. 

 

 

B) Die Revision ist gemäß Art 133 Abs. 4 B-VG nicht zulässig. 

 

 

 

3.) Das Bundesverwaltungsgericht hat durch den Richter Mag. H. LEITNER als Einzelrichter 

über die Beschwerde von XXXX , geb. XXXX , StA. Georgien, vertreten durch die Diakonie 

Flüchtlingsdienst gem. GmbH ARGE Rechtsberatung, gegen den Bescheid des Bundesamtes 

für Fremdenwesen und Asyl vom 19.12.2019, Zl. 1252178805-191157180 beschlossen: 

 

 

A) Der Antrag, der Beschwerde die aufschiebende Wirkung zuzuerkennen, wird als unzulässig 

zurückgewiesen. 

 

 

B) Die Revision ist gemäß Art 133 Abs. 4 B-VG nicht zulässig. 

 

 

 

 

ENTSCHEIDUNGSGRÜNDE:   

 

I. Verfahrenshergang 

I.1. Die beschwerdeführenden Parteien (in weiterer Folge gemäß als „bP“ bzw. gemäß der 

Reihenfolge ihrer Nennung im Spruch als „bP1“ bis „bP3“ bezeichnet), sind Staatsangehörige 

der Republik Georgien und brachten nach rechtswidriger Einreise in das Hoheitsgebiet der 
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Europäischen Union und in weiterer Folge nach Österreich am 12.11.2020 bei der belangten 

Behörde (in weiterer Folge „bB“) am 13.11.2020 Anträge auf internationalen Schutz ein.  

 

I.2. Die männliche bP1 und die weibliche bP2 sind Ehegatten und die bP2 ist die Mutter der 

bP3. 

 

Die bP gaben zusammengefasst an, bP2 sei in Georgien falsch bzw. mangelhaft wegen 

Gebärmutterhalskrebs behandelt wurden, weshalb sie zur Behandlung in die Türkei 

auswichen. Da nunmehr ihre finanziellen Ressourcen aufgebraucht wären, sie auch schon 

Schulden hätten und ihr Haus mit einer Hypothek, welche sie nicht begleichen könnten, 

belegt sei, wäre es ihnen nicht möglich gewesen, in der Türkei oder in Georgien die 

Behandlung zu finalisieren, insbesondere die entsprechenden Nachuntersuchungen zu 

finanzieren. Die Behandlungsmöglichkeiten in Georgien wären generell schlecht, die Ärzte 

korrupt und Behandlungs-möglichkeiten nicht erschwinglich. 

 

Im Rahmen von weiteren Untersuchungen stellte sich heraus, dass in Bezug auf die bP2 keine 

Rezidive und auch keine weitere Metastasierung feststellbar ist. Es wurde lediglich im 

Rahmen einer Mammografie eine „simple Zyste“ festgestellt.  

 

Die bP1 gab an, an Hepatitis C zu leiden. Ein Nierenstein wäre in Österreich entfernt worden. 

Diesbezüglich würde sie noch Schmerzen verspüren. 

 

Im fortgeschrittenen Verfahren brachte bP1 vor, dass ihre Mutter in Georgien einen Brief 

vom Finanzamt bekommen hätte, wonach Ermittlungen geführt würden, ob die bP Abgaben 

ordnungsgemäß entrichtet hätte. Sie würde die Angelegenheit mit ihrem Buchhalter und den 

Juristen eruieren. 

Die bP3 beriefen sich auf die Gründe der Eltern auf den gemeinsamen Familienverband.  

 

In Georgien halten sie weitere Verwandte (insbes. Eltern bzw. Mutter und Geschwister der 

bP1 und bP2) auf. 

 

Neben fehlenden medizinischen Behandlungsmöglichkeiten befürchten die bP in Georgien 

Probleme mit der Finanzbehörde und den Verlust ihres Eigentums (Haus) wegen ihrer 

Schulden. 
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bP1 wurde mit Urteil des zuständigen Landesgerichtes gem. §§ 15, 127, 130 1. Fall StGB zu 

einer bedingt nachgesehenen Freiheitsstrafe verurteilt, weil sie sich am 13.12.2019 in 3 

Fällen in Geschäften Gebrauchsgegenstände, Kleidung, Schuhe und Alkoholika rechtswidrig 

aneignete, wobei es zum Teil beim Versuch blieb. Strafmildernd sah das Gericht den bisher 

einmonatigen ordentlichen Lebenswandel, das reumütige Geständnis, die objektive 

Schadenswiedergutmachung und den teilweisen Versuch an.  

 

I.2. Die Anträge der bP auf internationalen Schutz wurden folglich mit im Spruch genannten 

Bescheiden der bB gemäß § 3 Abs. 1 AsylG 2005 abgewiesen und der Status eines 

Asylberechtigten nicht zuerkannt. Gem. § 8 Abs. 1 Z 1 AsylG wurde der Status des subsidiär 

Schutzberechtigten in Bezug auf den Herkunftsstaat Georgien nicht zugesprochen. Ein 

Aufenthaltstitel aus berücksichtigungswürdigen Gründen gemäß § 57 AsylG wurde nicht 

erteilt. Gemäß § 10 Abs. 1 Z 2 AsylG iVm § 9 BFA-VG wurde in Bezug auf die bP eine 

Rückkehrentscheidung gemäß § 52 Abs. 2 Z 2 FPG erlassen und gemäß § 52 Abs. 9 FPG 

festgestellt, dass eine Abschiebung in die Republik Georgien gemäß § 46 FPG zulässig ist. Der 

Beschwerde wurde gem. § 18 (1) Z 1 BFA-VG die aufschiebende Wirkung aberkannt.  Weiters 

wurde festgestellt, dass keine Frist für die freiwillige Ausreise besteht. 

 

Gem. § 53 FPG wurde in Bezug auf die bP ein Einreiseverbot für die Dauer von 1 Jahr 

erlassen. 

 

Weiters wurde den bP gem. § 15b (1) AsylG aufgetragen, eine im angefochtenen Bescheid 

genannte, bestimmte Unterkunft zu nehmen. 

 

I.2.1.  Im Rahmen der Beweiswürdigung erachtete die bB das Vorbringen der bP in Bezug auf 

die Existenz einer aktuellen Gefahr einer Verfolgung bzw. des Bestehens einer mit aktueller 

Lebensgefahr verbundenen Erkrankung als nicht glaubhaft. 

 

I.2.2. Zur asyl- und abschiebungsrelevanten Lage in der Republik Georgien traf die belangte 

Behörde ausführliche und schlüssige Feststellungen. Aus diesen geht hervor, dass in Georgien 

von einer unbedenklichen Sicherheitslage auszugehen und der georgische Staat gewillt und 

befähigt ist, auf seinem von der georgischen Zentralregierung kontrollierten Territorium 

befindliche Menschen vor Repressalien Dritter wirksam zu schützen. Ebenso ist in Bezug auf 

die Lage der Menschenrechte davon auszugehen, dass sich hieraus in Bezug auf die bP ein im 

Wesentlichen unbedenkliches Bild ergibt. Darüber hinaus ist davon auszugehen, dass in der 

Republik Georgien die Grundversorgung der Bevölkerung gesichert ist, im Falle der 
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Bedürftigkeit die Übernahme der Behandlungskosten durch den Staat auf Antrag möglich ist, 

eine soziale Absicherung auf niedrigem Niveau besteht, die medizinische Grundversorgung 

flächendeckend gewährleistet ist, Rückkehrer mit keinen Repressalien zu rechnen haben und 

in die Gesellschaft integriert werden. Ebenso besteht ein staatliches Rückkehrprogramm, 

welches ua. materielle Unterstützung für bedürftige Rückkehrer, darunter auch die 

Zurverfügungstellung einer Unterkunft nach der Ankunft in Georgien bietet. 

 

Insbesondere ging die bB davon aus, dass die bP an keiner Erkrankung leiden, welche in 

Georgien nicht behandelbar wäre bzw. dass in Bezug auf die bereits erfolgten Behandlungen 

entsprechende Möglichkeiten einer Nachbetreuung, insbesondere einer Nachuntersuchung 

bestünden. Ebenso ging die bP davon aus, dass die bP mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit 

Zugang zum georgischen Gesundheitswesen finden. 

 

Ebenso hätten die bP keine Repressalien zu befürchten und handelt es sich bei der Republik 

Georgien um einen sicheren Herkunftsstaat iSd § 19 BFA-VG. 

 

I.2.3. Rechtlich führte die belangte Behörde aus, dass weder ein unter Art. 1 Abschnitt A 

Ziffer 2 der GKF noch unter § 8 Abs. 1 AsylG zu subsumierender Sachverhalt hervorkam. Es 

ergaben sich weiters keine Hinweise auf einen Sachverhalt, welcher zur Erteilung eines 

Aufenthaltstitels aus berücksichtigungswürdigen Gründen gemäß § 57 AsylG ergeben und 

stelle die Rückkehrentscheidung auch keinen ungerechtfertigten Eingriff in Art. 8 EMRK dar, 

weshalb die Rückehrentscheidung in Bezug auf Georgien und die Abschiebung dorthin 

zulässig ist.  

 

Die bB ging davon aus, dass es sich bei der Republik Georgien um einen sicheren 

Herkunftsstaat iSd § 19 BFA-VG handelt und wurde einer Beschwerde die aufschiebende 

Wirkung gem. § 18 Abs. 1 Z 1 BFA-VG aberkannt. 

 

Ebenso bestünden gewichtige fremdenpolizeiliche Interessen, welche die Erlassung eines 

Einreiseverbotes gem. § 53 FPG gebieten. 

 

Die bB ging davon aus, dass das Beziehen der genannten Unterkunft im öffentlichen 

Interesse und der öffentlichen Ordnung geboten erscheint. 

 

I.3. Gegen den genannten Bescheid wurde mit im Akt ersichtlichen Schriftsatz innerhalb 

offener Frist Beschwerde erhoben.  
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Im Wesentlichen wurde vorgebracht, dass sich die bP nicht ausreichend mit dem 

Gesundheitszustand der bP auseinandergesetzt hätte, bzw. sich in Bezug auf die 

Behandlungsmöglichkeiten der bP auf veraltete Quellen gestützt hätten und wurde nicht 

konkret geprüft, ob die bP einen Zugang zur medizinischen Versorgung hätten. 

Die bP würden aufgrund ihrer prekären wirtschaftlichen Lage über keine ausreichende 

Existenzgrundlage in Georgien verfügen. Der Beschwerde sei zu Unrecht die aufschiebende 

Wirkung aberkannt worden. Die bP hätte rechtswidrig ein Einreiseverbot erlassen, zumal 

eine „unsubstantiierte Prognoseentscheidung“ getroffen worden sei. Ebenso sei das 

Parteiengehör verletzt worden, weil den bP nicht mitgeteilt worden sei, dass die bB 

beabsichtige ein Einreisverbot zu erlassen. 

In Bezug auf den Inhalt der Beschwerde im Detail wird auf die entsprechenden Stellen im 

gegenständlichen Erkenntnis verwiesen. 

 

I.4. Das Vorbringen in der Beschwerdeschrift stellt die letzte Äußerung der bP im Verfahren 

zum gegenständlichen Antrag bzw. zu ihren Anknüpfungspunkten im Bundesgebiet dar. 

 

II. Das Bundesverwaltungsgericht hat erwogen: 

1. Feststellungen (Sachverhalt) 

II.1.1. Die beschwerdeführenden Parteien 

Bei den bP handelt es sich um im Herkunftsstaat der Mehrheits- und Titularethnie 

angehörige Georgier, welcher aus einem überwiegend von Georgiern bewohnten Gebiet 

stammen und sich zum Mehrheitsglauben des Christentums bekennen. 

 

Bei den volljährigen bP handelt es sich um mobile, junge, nicht invalide, arbeitsfähige 

Menschen. Einerseits stammen die bP aus einem Staat, auf dessen Territorium die 

Grundversorgung der Bevölkerung gewährleistet ist und andererseits gehören die bP keinem 

Personenkreis an, von welchem anzunehmen ist, dass sie sich in Bezug auf ihre individuelle 

Versorgungslage qualifiziert schutzbedürftiger darstellen als die übrige Bevölkerung, welche 

ebenfalls für ihre Existenzsicherung aufkommen kann. So war es den bP auch vor dem 

Verlassen ihres Herkunftsstaates möglich, dort ihr Leben zu meistern. 

 

Die bP1 leidet an Hepatitis C, jedoch nicht im zirrhotischen Stadium. Nach der Entfernung 

eines Nierensteines litt sie nach eigenen Angaben vor der bB noch unter Schmerzen, in der 

Beschwerdeschrift wurde dies nicht mehr behauptet. 
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bP2 litt an Gebärmutterhalskrebs, dieser wurde behandelt und kann aktuell kein Rezidiv und 

keine weitere Metastasierung festgestellt werden. Nachkontrollen sind indiziert.  

 

Die von bP1 und bP2 genannte Erkrankung ist in Georgien behandelbar und hat sie auch 

Zugang zum georgischen Gesundheitssystem. Soweit sie im Falle der Behandlung mit einem 

Selbstbehalt belastet wird, steht es ihr im Falle der Bedürftigkeit frei, die Kostenübernahme 

des Selbstbehaltes durch den Staat zu übernehmen, worüber eine eigens hierfür 

eingerichtete Kommission entscheidet. 

 

Exkurs 1: Hepatitis C 

In Bezug auf Hepatitis C wird darauf hingewiesen, dass es, wenn keine Behandlung 

stattfindet, es im schlimmsten Fall, der jedoch nicht automatisch Eintreten muss, zu einer 

Leberzirrhose kommen kann. Weiter wird aufgrund der übereinstimmenden Schilderung in 

einer Vielzahl an öffentlichen Quellen davon ausgegangen, dass etwa 70% der chronisch 

Infizierten keine schwere Lebererkrankung entwickeln; sie sind zwar Virusträger und können 

andere anstecken, ihre Leber bleibt aber mehr oder weniger unbeschadet. Ein völliges 

Verschwinden des Virus ohne Therapie kommt bei chronischer Hepatitis C kaum vor. 

Gefährlich an der Hepatitis (C) ist die Möglichkeit der Entwicklung einer Leberzirrhose 

(Schrumpfleber) oder eines Leberkarzinoms: Bei 20% der Betroffenen ist die 

Leberentzündung so stark ausgeprägt, dass die zunehmenden Vernarbungen innerhalb von 

20 bis 30 Jahren zu einer Schrumpfung der Leber (Zirrhose) führen. (Quelle: 

http://www.netdoktor.de/krankheiten/hepatitis/; 

http://www.netdoktor.at/krankheit/hepatitis-c-7374 ) 

 

Zu den Behandlungsmöglichkeiten von Hepatitis C ist festzuhalten, dass sich diese wesentlich 

besser darstellen, als dies von der bB beschrieben wird und zwischenzeitig ein amtitioniertes 

staatliches Programm zur Behandlung von Hepatitis C besteht, welches im Falle der 

Bedürftigkeit unentgeltlich in Anspruch genommen werden kann. (vgl. exemplarisch ho. 

Ereknntnis vom 26.11.2010, L515 2139738-1/13E). 

 

Exkurs 2: Simple Zysten bzw. Mamazysten 

Simple Zsten in der Form von Mammazysten zählen zu den gutartigen Brusterkrankungen. 

Sie gehören der Gruppe der nicht-proliferierenden Mammaveränderungen an und treten vor 

allem zwischen dem 30. und 50. Lebensjahr auf. Sie entwickeln sich aus den terminalen 

duktolobulären Einheiten der Brust [1]. Simple Mammazysten findet man sehr häufig bei 

Ultraschalluntersuchungen. Sofern sie keine Beschwerden machen, bedürfen diese keiner 

http://www.netdoktor.at/krankheit/leberkrebs-7477
http://www.netdoktor.de/krankheiten/hepatitis/
http://www.netdoktor.at/krankheit/hepatitis-c-7374
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weiteren Intervention. Im Gegensatz dazu müssen Mammazysten, die nicht als simple Zyste 

definiert werden, weiter abgeklärt werden (https://www.kup.at/kup/pdf/9920.pdf). 

 

Die volljährigen bP haben Zugang zum georgischen Arbeitsmarkt und es steht ihnen frei, eine 

Beschäftigung bzw. zumindest Gelegenheitsarbeiten anzunehmen. 

 

Ebenso haben die bP Zugang zum  –wenn auch minder leistungsfähige als das 

österreichische- Sozialsystem des Herkunftsstaates und könnten dieses in Anspruch zu 

nehmen. 

 

Ebenso kam hervor, dass die bP im Herkunftsstaat nach wie vor über familiäre 

Anknüpfungspunkte verfügen. Sie stammen aus einem Kulturkreis, in dem auf den familiären 

Zusammenhalt und die gegenseitige Unterstützung im Familienkreis großer Wert gelegt wird 

erwarten (vgl. hierzu ho. Erk. vom 31.10.2017, L515 2174691-1/2E mwN) und kann die bP 

daher Unterstützung durch ihre Familie erwarten. 

 

Darüber hinaus ist es den bP unbenommen, Rückkehrhilfe in Anspruch zu nehmen und sich 

im Falle der Bedürftigkeit an eine im Herkunftsstaat karitativ tätige Organisation zu wenden. 

 

Die bP verfügen im Rahmen einer Gesamtschau über eine wenn auch auf niedrigerem 

Niveau als in Österreich gesicherten Existenzgrundlage. Aufgrund der oa. Ausführungen ist 

letztlich im Rahmen einer Gesamtschau davon auszugehen, dass die bP im Falle einer 

Rückkehr in ihren Herkunftsstaat ihre dringendsten Bedürfnisse befriedigen können und 

nicht in eine, allfällige Anfangsschwierigkeiten überschreitende, dauerhaft aussichtslose 

Lage geraten. 

 

Die bP halten sich etwas mehr als zwei Monate im Bundesgebiet auf. 

 

Familienangehörige leben nach wie vor in Georgien und sich sichtlich in der Lage, dort ihr 

Leben zu meistern. 

 

Die bP haben in Österreich keine Verwandten und leben auch sonst mit keiner nahe 

stehenden Person zusammen, welche nicht zur Kernfamilie zu zählen ist. Sie möchten 

offensichtlich ihr künftiges Leben in Österreich gestalten und halten sich seit ihrer Einreise 

und anschließenden Antragstellung im Bundesgebiet auf. Sie reisten rechtswidrig und mit 

Hilfe einer Schlepperorganisation in das Bundesgebiet ein. Sie leben von der 
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Grundversorgung und verfügen über keine relevanten Deutschkenntnisse. Die bP2 und bP2 

sind strafrechtlich unbescholten, bP3 wurde wegen der bereits beschriebenen Straftat 

rechtskräftig verurteilt. 

 

Die Identität der bP steht laut bB fest. 

 

II.1.2. Die Lage im Herkunftsstaat im Herkunftsstaat Georgien 

II.1.2.1. Zur asyl- und abschiebungsrelevanten Lage in der Republik Georgien schließt sich das 

ho. Gericht den schlüssigen und nachvollziehbaren Feststellungen der belangten Behörde an. 

 

II.1.2.2.2. Bei der Republik Georgien handelt es sich um einen sicheren Herkunftsstaat iSd § 

19 BFA-VG. 

 

II.1.3. Behauptete Ausreisegründe aus dem Herkunftsstaat 

Es kann nicht festgestellt werden, dass die bP den von ihr behaupteten Gefährdungen 

ausgesetzt waren bzw. im Falle einer Rückkehr mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit einer 

solchen Gefahr ausgesetzt wären. 

 

Ebenso kann nicht festgestellt werden, dass die bP im Falle einer Rückkehr in die Republik 

Georgien über keine Existenzgrundlage verfügen würde. 

 

Die bP leiden an keiner mit unmittelbarer Lebensgefährdung oder einem qualvollen Zustand 

verbundenen Krankheit, die in Georgien nicht behandelbar wäre und steht den bP im Falle 

einer Rückkehr nach Georgien das georgische Gesundheitssystem offen. 

 

2. Beweiswürdigung 

II.2.1. Der festgestellte Sachverhalt in Bezug auf den bisherigen Verfahrenshergang steht 

aufgrund der außer Zweifel stehenden Aktenlage fest und ist das ho. Gericht in der Lage, sich 

vom entscheidungsrelevanten Sachverhalt ein ausreichendes und abgerundetes Bild zu 

machen. 

 

II.2.2. Die personenbezogenen Feststellungen hinsichtlich der bP ergeben sich –vorbehaltlich 

der Feststellungen zur Identität- aus ihren in diesem Punkt nicht widerlegten Angaben sowie 

ihren Sprach- und Ortskenntnissen und dem seitens der bP vorgelegten Bescheinigungsmittel 

in Form eines von der bB nicht als ge- oder verfälsch qualifizierten nationalen 

Identitätsdokuments. 
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II.2.3 Zu der getroffenen Auswahl der Quellen, welche zur Feststellung der asyl- und 

abschiebungsrelevanten Lage im Herkunftsstaat herangezogen wurden, ist anzuführen, dass 

es sich hierbei aus der Sicht des erkennenden Gerichts um eine ausgewogene Auswahl 

verschiedener Quellen handelt,  welche es ermöglichen, sich ein möglichst umfassendes Bild 

von der Lage im Herkunftsstaat zu machen. Auch kommt den Quellen im Rahmen einer 

Gesamtschau ausreichende Aktualität zu. 

Die bP trat auch den Quellen und deren Kernaussagen nicht konkret und substantiiert 

entgegen.  

Wenn die bP vorbringen, die bP berufen sich in Bezug auf die Behandlungsmöglichkeiten in 

Georgien auf veraltete Quellen, ist dem entgegenzuhalten, dass sich in der aktuellen 

Berichtslage keine Hinweise finden, dass sich die medizinische Versorgungslage in Georgien 

seither verschlechtert hätte. Viel mehr ergibt sich aus den genannten bzw. den bP unter dem 

Kaptiel „Medizinische Versorgung“ zur Kenntnis gebrachten Quellen, dass sich dieser 

verbesserte und sich der Zugang der Bevölkerung zur medizinischen Versorgung verbessert 

bzw. erleichtert hat und geht das ho. Gericht davon aus, dass sich der Zustand des 

geogischen Gesundheitsweisen im hier relevanten Umfang sowohl für einen georgischen 

Staatsbürger als auch für die bB als Verfahrenspartei (wenn sichtlich nicht für jeden 

Organwalter der bB) als notorisch bekannt darstellt. Dies gilt auch in Bezug auf die 

Behandlungsmöglichkeiten von Hepatitis C in Georgien. Soweit sich das ho. Gericht mit dem 

Krankheitsbild der bP anhand der Diagnosen auseinandersetzt, handelt es sich hier ebenfalls 

um notorisch bekannt Tatsachen, welche jedermann zugänglich sind (vgl. die exemplarisch 

zitierten öffentlichen Quellen). Aus dem dargestellten Krankheitsbild ergibt sich in einer 

Zusammenschau mit der rechtlichen Beurteilung weiters, dass die Einwände der bP 

hinsichtlich der Aktualität der Quellen ins Leere gehen, weil sich selbst bei einer 

unterbleibenden Behandlung keine aktuelle Lebensgefahr oder Leidenszustand ableiten 

lässt. 

 

II.2.4. In Bezug auf den weiteren festgestellten maßgeblichen (§ 37 AVG) Sachverhalt ist 

anzuführen, dass sich die von der bB vorgenommene freie Beweiswürdigung im 

Wesentlichen bezogen auf den objektiven Aussagekern in sich als schlüssig und stimmig 

darstellt. 

Die Ausführungen der bB sind für sich als tragfähig anzusehen und stellten die 

nachfolgenden Erwägungen des ho. Gerichts lediglich Konkretisierungen und Abrundungen 

hierzu dar. 
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Da sich die bP seit Einbringung der Beschwerdeschrift nicht mehr äußerten, geht das ho. 

Gericht davon aus, dass in Bezug auf den entscheidungsrelevanten Sachverhalt keine 

Änderung eintrat, zumal die bP eingehend über ihre Obliegenheit zur initiativen Mitwirkung 

im Verfahren belehrt wurden. Es ist daher davon auszugehen, dass sie im Rahmen ihrer 

ihnen bekannten Obliegenheit (vgl. insbes. § 15 AsylG) zur initiativen Mitwirkung im 

Verfahren bzw. ihrer Verpflichtung zur Verfahrensförderung (§ 39 Abs. 2a AVG) eine 

Änderung des maßgeblichen Sachverhalts dem ho. Gericht mitgeteilt hätten, wenn eine 

solche Änderung eingetreten wäre. Dies gilt insbesondere auch für die privaten, familiären, 

gesundheitlichen der wirtschaftlichen Umstände der bP, welche diese der Behörde bzw. dem 

Gericht jedenfalls von sich aus mitzuteilen hat (VwGH 14.2.2002, 99/18/0199 ua; VwSlg 9721 

A/1978; VwGH 17.10.2002, 2001/20/0601 VwGH 15.11.1994, 94/07/0099; vgl auch VwGH 

24.10.1980, 1230/78 und VwGH 18.12.2002, 2002/18/0279) bzw. hätte es im 

gegenständlichen Fall auch in Bezug auf das Schreiben der georgischen Finanzbehörde 

gegolten, wenn die bP1 diese für verfahrensrelevant erachtet hätte. Da die bP keinerlei 

Mitteilungen diese Richtung erstatteten, zieht das ho. Gericht den Schluss, dass im Vergleich 

zum Sachverhalt, wie er zum Zeitpunkt der Einbringung der Beschwerde vorlag, keine 

Änderung eintrat. Ebenso ergeben sich bei Berücksichtigung sämtlicher bekannter Tatsachen 

aus dem notorisch bekannten Gerichtswissen keine solche Änderungen. 

 

Das ho. Gericht geht davon aus, dass die bB den maßgeblichen (§ 37 AVG) Sachverhalt im 

ausreichendem Maße erhob und weist es darauf hin, dass sich die Grenzen des 

maßgeblichen Sachverhalts im antragsbedürftigen Verfahrens primär aus der Begründung 

des Antrages durch die Partei ergibt. Zu den durch die bP behauptetermaßen mangelhaften 

Ermittlungen im Lichte des § 18 Abs. 1 AsylG weist das ho. Gericht darauf hin, dass im 

Asylverfahren das Vorbringen des Antragstellers als zentrales Entscheidungskriterium 

herangezogen werden. Ungeachtet der gesetzlichen Verpflichtung der Asylbehörde bzw. des 

Asylgerichtshofes, im Einklang mit den im Verwaltungsverfahren geltenden Prinzipien der 

materiellen Wahrheit und des Grundsatzes der Offizialmaxime, den maßgeblichen 

Sachverhalt amtswegig (§ 39 Abs 2 AVG, § 18 AsylG 2005) festzustellen, obliegt es in erster 

Linie dem Asylwerber auf Nachfrage alles Zweckdienliche für die Erlangung der von ihm 

angestrebten Rechtsstellung darzulegen (vgl VwGH 16. 12 1987, 87/01/0299; 13. 4. 1988, 

87/01/0332; 19. 9. 1990, 90/01/0133; 7. 11. 1990, 90/01/0171; 24. 1. 1990, 89/01/0446; 30. 

1. 1991, 90/01/0196; 30. 1. 1991, 90/01/0197; vgl zB auch VwGH 16. 12. 1987, 87/01/0299; 

2. 3. 1988, 86/01/0187; 13. 4. 1988, 87/01/0332; 17. 2. 1994, 94/19/0774) und glaubhaft zu 

machen (VwGH 23.2.1994, 92/01/0888; 19.3.1997, 95/01/0525). Es ist in erster Linie 

Aufgabe des Asylwerbers, durch ein in sich stimmiges und widerspruchsfreies Vorbringen, 
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allenfalls durch entsprechende Bescheinigungsmittel untermauert, einen asylrelevanten 

Sachverhalt glaubhaft zu machen. (VwGH 30. 11. 2000, 2000/01/0356). 

 

Das asylrechtliche Ermittlungsverfahren zum Inhalt habende § 18 Asylgesetz 2005 sieht 

keine Beweis- bzw. Bescheinigungslastumkehr zugunsten des Beschwerdeführers vor, 

sondern leuchtet aus den erläuternden Bemerkungen der Regierungsvorlage zu dieser 

Bestimmung hervor, dass in dieser Bestimmung lediglich explizit darauf hingewiesen wird, 

dass das Asylverfahren den fundamentalen Prinzipen des Verwaltungsverfahrensrechts, 

insbesondere dem Prinzip der materiellen Wahrheit und dem Grundsatz der Offizialmaxime 

nach § 39 Absatz 2 AVG, folgt. Eine über §§ 37 und 39 Absatz 2 AVG hinausgehende 

Ermittlungspflicht normiert § 18 Asylgesetz nicht (vgl. schon die Judikatur zu § 28 AsylG 

1997, VwGH 14.12.2000, Zahl 2000/20/0494). 

 

Auch auf die Mitwirkung des Asylwerbers im Verfahren ist Bedacht zu nehmen (§ 15 AsylG 

2005) und im Rahmen der Beweiswürdigung – und damit auch bei der Beurteilung der 

Glaubhaftmachung - zu berücksichtigen (Feßl/Holzschuster, Asylgesetz 2005 Kommentar, S 

385 mwN auf die Judikatur des VwGH). Wenn es sich um einen der persönlichen Sphäre der 

Partei zugehörigen Umstand handelt (zB ihre familiäre [VwGH 14.2.2002, 99/18/0199 ua], 

gesundheitliche [VwSlg 9721 A/1978; VwGH 17.10.2002, 2001/20/0601], oder finanzielle [vgl 

VwGH 15.11.1994, 94/07/0099] Situation), von dem sich die Behörde nicht amtswegig 

Kenntnis verschaffen kann (vgl auch VwGH 24.10.1980, 1230/78), besteht eine erhöhte 

Mitwirkungspflicht des Asylwerbers (VwGH 18.12.2002, 2002/18/0279). Wenn 

Sachverhaltselemente im Ausland ihre Wurzeln haben, ist die Mitwirkungspflicht und 

Offenlegungspflicht der Partei in dem Maße höher, als die Pflicht der Behörde zur 

amtswegigen Erforschung des Sachverhaltes wegen des Fehlens der ihr sonst zu Gebote 

stehenden Ermittlungsmöglichkeiten geringer wird. Tritt in solchen Fällen die 

Mitwirkungspflicht der Partei in den Vordergrund, so liegt es vornehmlich an ihr, Beweise für 

die Aufhellung auslandsbezogener Sachverhalte beizuschaffen (VwGH 12.07.1990, Zahl 

89/16/0069). 

 

Ebenso sei an dieser Stelle auf den eindeutigen Wortlaut des § 39 Abs. 2a AVG verwiesen, 

wonach jede Partei ihr Vorbringen so rechtzeitig und vollständig zu erstatten hat, dass das 

Verfahren möglichst rasch durchgeführt werden kann. 

 

Bei entsprechender Weigerung kann die Mitwirkung nicht erzwungen werden, es steht den 

Asylbehörden jedoch frei, diese Verweigerung der freien Beweiswürdigung zu unterziehen, 
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hieraus entsprechende Schlüsse abzuleiten und die verweigerte Mitwirkung an der 

Feststellung des maßgeblichen Sachverhaltes damit auch bei der Beurteilung der 

Glaubhaftmachung -idR zum Nachteil der Partei- zu berücksichtigen (VwGH 26.2.2002, 

2001/11/0220; Thienel, Verwaltungsverfahrensrecht, 3. Auflage, S 172; Feßl/Holzschuster, 

Asylgesetz 2005 Kommentar, S 385 mwN auf die Judikatur des VwGH). 

 

Auch hat sich die bB bzw. das ho. Gericht im Rahmen der Beurteilung der Glaubhaftmachung 

der behaupteten Fluchtgründe nur "parate Bescheinigungsmittel" zu beschränken (Hinweis 

OGH 23.3.1999, Zl. 4 Ob 26/99y, = ÖBl 1999, 240, sowie OGH 23.9.1997, Zl. 4 Ob 251/97h, = 

ÖBl 1998, 225, aber auch Erk. d. VwGH vom 25.6.2003, 2000/04/0092). Eine 

Glaubhaftmachung die sich nicht sofort ausführen lässt, eignet sich nicht zum Zwecke der 

Geltendmachung der im Verfahren geforderten Glaubhaftmachung (Hengstschläger/Leeb, 

AVG, Manz Kommentar, Rz 18 zu § 47). Im konkreten Fall bedeutet dies, dass die bB und 

auch das Gericht lediglich die von der bP vorgelegten und der bB bzw. dem ho. Gericht 

tatsächlich zugänglichen Beweismittel zu berücksichtigen hatte bzw. hat. 

 

Weiters reicht bloßes Leugnen oder eine allgemeine Behauptung für eine Glaubhaft-

machung nicht aus (VwGH 24.2.1993, 92/03/0011; 1.10.1997, 96/09/0007). Aus dem Wesen 

der Glaubhaftmachung ergibt sich auch weiters, dass die Ermittlungspflicht der Behörde 

durch die vorgebrachten Tatsachen und angebotenen Beweise eingeschränkt ist (VwGH 

29.3.1990, 89/17/0136; 25.4.1990, 90/08/0067). Die Verpflichtung der Behörde zur 

amtswegigen Ermittlungspflicht geht nicht so weit, dass sie in jeder denkbaren Richtung 

Ermittlungen durchzuführen hätte, sondern sie besteht nur insoweit, als konkrete 

Anhaltspunkte aus den Akten (etwa das Vorbringen der Partei (VwSlg 13.227 A/1990) dazu 

Veranlassung geben (VwGH 4.4.2002, 2002/08/0221). 

 

Umgelegt auf den konkreten Fall bedeutet dies, dass die bB ihrer Obliegenheit zur Ermittlung 

des maßgeblichen Sachverhalts nachkam. Sie setzte sich mit der allgemeinen Lage in 

Georgien im ausreichenden Maße auseinander, ermittelte den Gesundheitszustand der bP 

und setzte sich hiermit in den angefochtenen Bescheiden im ausreichenden Maße 

auseinander. Die bP ihrer Obliegenheit zur Mitwirkung bzw. zur Glaubhaftmachung ihres 

Vorbringens nachkam zwar teilweise nach, zu einem erheblichen Teil jedoch nicht, indem sie 

etwas ihre angespannte wirtschaftliche Situation bloß behaupteten, diese jedoch nicht 

bescheinigten, bzw. behördliche Feststellungen lediglich bestritten. Umgekehrt führte die bB 

im Rahmen des Vorbringens der bP (und darüber hinaus innerhalb des notorisch bekannten 

Amtswissens) Ermittlungen, zu ihr parate Bescheinigungsmittel in die Entscheidungsfindung 
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ein und blieb die bP schuldig, konkret bekannt zu geben, welche Sachverhaltselemente einer 

weiteren Aufklärung bedürften. 

 

Abschließend sei darauf hingewiesen, dass die bB das Parteiengehör gem. § 45 Abs. 3 AVG 

nicht hierdurch verletzte, dass sie den bP ihre beabsichtigte Vorgangsweise nicht mitteilte, 

zumal sich das Parteiengehör lediglich auf die Stoffsammlung bezieht, welche die Behörde 

ihren Feststellungen zu Grunde legt. Weitergehende Aspekte, insbesondere Fragen der 

Beweiswürdigung und der rechtlichen Beurteilung, aber auch die eigenen Angaben der 

Partei unterliegen nicht dem Parteiengehör. 

 

3. Rechtliche Beurteilung 

II.3.1. Zuständigkeit, Entscheidung durch den Einzelrichter, Anzuwendendes 

Verfahrensrecht, sicherer Herkunftsstaat 

 

II.3.1.1. Gemäß § 7 Abs. 1 Z 1 des Bundesgesetzes, mit dem die allgemeinen Bestimmungen 

über das Verfahren vor dem Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl zur Gewährung von 

internationalem Schutz, Erteilung von Aufenthaltstiteln aus berücksichtigungswürdigen 

Gründen, Abschiebung, Duldung und zur Erlassung von aufenthaltsbeendenden Maßnahmen 

sowie zur Ausstellung von österreichischen Dokumenten für Fremde geregelt werden (BFA-

Verfahrensgesetz – BFA-VG), BGBl I 87/2012 idgF) entscheidet das Bundesverwaltungs-

gericht über Beschwerden gegen Bescheide des Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl. 

 

II.3.1.2. Gemäß § 6 des Bundesgesetzes über die Organisation des Bundesver-

waltungsgerichtes (Bundesverwaltungsgerichtsgesetz – BVwGG), BGBl I 10/2013 idgF 

entscheidet im gegenständlichen Fall der Einzelrichter. 

 

II.3.1.3. Gem. § 17 Verwaltungsgerichtsverfahrensgesetz – VwGVG, BGBl. I 33/2013 idF BGBl 

I 122/2013 hat das ho. Gericht das AVG mit Ausnahme der §§ 1 bis 5 sowie des IV. Teiles und 

jene verfahrensrechtlichen Bestimmungen in Bundes- oder Landesgesetzen sinngemäß 

anzuwenden, die die Behörde in dem dem Verfahren vor dem Verwaltungsgericht 

vorangegangenen Verfahren angewendet hat oder anzuwenden gehabt hätte. 

 

§ 1 BFA-VG bestimmt, dass dieses Bundesgesetz allgemeine Verfahrensbestimmungen 

beinhaltet, die für alle Fremden in einem Verfahren vor dem Bundesamt für Fremdenwesen 

und Asyl, vor Vertretungsbehörden oder in einem entsprechenden Beschwerdeverfahren vor 

dem Bundesverwaltungsgericht gelten. Weitere Verfahrensbestimmungen im AsylG und FPG 
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bleiben unberührt. Gem. §§ 16 Abs. 6, 18 Abs. 7 BFA-VG sind für Beschwerdevorverfahren 

und Beschwerdeverfahren, die §§ 13 Abs. 2 bis 5 und 22 VwGVG nicht anzuwenden. 

 

II.3.1.4. Gemäß § 27 VwGVG hat das Verwaltungsgericht, soweit es nicht Rechtswidrigkeit 

wegen Unzuständigkeit der Behörde gegeben findet, es den angefochtenen Bescheid, auf 

Grund der Beschwerde (§ 9 Abs. 1 Z 3 und 4) oder auf Grund der Erklärung über den Umfang 

der Anfechtung (§ 9 Abs. 3) zu überprüfen. 

 

II.3.1.5. Gem. § 19 Abs. 5 BFA-VG kann die Bundesregierung bestimmte Staaten durch 

Verordnung als sicher Herkunftsstaaten definieren. Gemäß § 1 Z 12 der Herkunftsstaaten-

Verordnung (HStV), BGBl. II Nr. 177/2009 idgF, gilt die Republik Georgien als sicherer 

Herkunftsstaat und ist somit vom Grundsatz der normativen Vergewisserung der Sicherheit 

der Republik Georgien auszugehen. Die bP brachten keinen qualifizierten Sachverhalt vor, 

welche diesen Grundsatz im gegenständlichen Einzelfall erschüttern würden (vgl. Erk. des 

VwGH vom 15.10.20014 G237/03; vgl. auch Art. 37 der RL 2013/32/EU des Europäischen 

Parlaments und des Rates vom 26.6.2013 zum gemeinsamen Verfahren für die Zuerkennung 

und Aberkennung des internationalen Schutzes, sowie Anhang I zur RL).  

Auf den konkreten Einzelfall umgelegt bedeutet dies, dass im Rahmen einer verfassungs- 

und richtlinienkonformen Interpretation der hier anzuwendenden Bestimmungen davon 

ausgegangen werden kann, dass sich die Bundesregierung im Rahmen einer normativen 

Vergewisserung in umfassendes Bild von der asyl- und abschiebungs-relevanten Lage in der 

Republik Georgien verschaffte und zum Schluss kam, dass die Republik Georgien die unter 

Anhang I der RL 2013/32/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26.6.2013 zur 

gemeinsamen Verfahren für die Zuerkennung und Aberkennung des internationalen 

Schutzes und den im Erk. des VfGH vom 15.10.20014 G237/03 ua. genannten Kriterien 

erfüllt.  

Im gegenständlichen Fall kann aufgrund der normativen Vergewisserung der Sicherheit der 

Republik Georgien auch davon ausgegangen werden, dass die georgischen Behörden gewillt 

und befähigt sind, Menschen, die sich auf dem von der georgischen Zentralregierung 

kontrolliertem Territorium befinden, vor Übergriffen und Repressalien wirksam und 

nachhaltig zu schützen. 

 

Zu A) (Spruchpunkt I) 

II.3.2. Nichtzuerkennung des Status des Asylberechtigten 

Die hier maßgeblichen Bestimmungen des § 3 AsylG lauten: 
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„§ 3. (1) Einem Fremden, der in Österreich einen Antrag auf internationalen Schutz 

gestellt hat, ist, soweit dieser Antrag nicht bereits gemäß §§ 4, 4a oder 5 zurückzuweisen ist, 

der Status des Asylberechtigten zuzuerkennen, wenn glaubhaft ist, dass ihm im 

Herkunftsstaat Verfolgung im Sinne des Art. 1 Abschnitt A Z 2 Genfer Flüchtlingskonvention 

droht. 

(2) … 

(3) Der Antrag auf internationalen Schutz ist bezüglich der Zuerkennung des Status des 

Asylberechtigten abzuweisen, wenn 

1. dem Fremden eine innerstaatliche Fluchtalternative (§ 11) offen steht oder 

2. der Fremde einen Asylausschlussgrund (§ 6) gesetzt hat. 

...“ 

 

Gegenständlicher Antrag war nicht wegen Drittstaatsicherheit (§ 4 AsylG), des Schutzes in 

einem EWR-Staat oder der Schweiz (§ 4a AsylG) oder Zuständigkeit eines anderen Staates (§ 

5 AsylG) zurückzuweisen. Ebenso liegen bei Berücksichtigung sämtlicher bekannter 

Tatsachen keine Asylausschlussgründe vor, weshalb der Antrag der bP inhaltlich zu prüfen 

ist. 

 

Flüchtling im Sinne von Art. 1 Abschnitt A Z 2 der GFK ist, wer aus wohlbegründeter Furcht, 

aus Gründen der Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen 

Gruppe oder wegen seiner politischen Gesinnung verfolgt zu werden, sich außerhalb seines 

Heimatlandes befindet und nicht in der Lage oder im Hinblick auf diese Furcht nicht gewillt 

ist, sich des Schutzes dieses Landes zu bedienen.  

 

Soweit die bP1 nunmehr vorbringt, die Finanzbehörde ermittle in ihrem Fall, so kann hieraus 

kein asylrelevanter Sachverhalt abgeleitet werden, weil es sich beim Abgaben- und 

Steuerrecht um generell-abstrakte Rechtsnormen handelt und keine Hinweise bestehen, 

dass diese in Georgien dermaßen ausgestaltet sind, dass sie sich aufgrund in Art. 1 Abschnitt 

A Ziffer 2 der GFK genannten Motivs gegen eine bestimmte Personengruppe richten, die bP1 

aufgrund eines solchen Motivs schlechter gestellt oder im Falle eines entsprechenden 

Vergehens aufgrund eines solchen Motivs strenger bestraft würde. 

 

Die nahe liegenden und bereits beschriebenen wirtschaftlichen Erwägungen, welche die bP 

zum Verlassen des Herkunftsstaaten veranlassten, können ebenfalls nicht zu Gewährung von 

Asyl führen, zumal keinerlei Hinweise bestehen, dass die bP aufgrund eines in Art. 1 

Abschnitt A Ziffer 2 der GFK genannten Grundes von der angespannten wirtschaftlichen Lage 
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in Georgien nachteiliger betroffen wären, als die sonstige georgische Bevölkerung (zur 

fehlenden asylrechtlichen Relevanz wirtschaftlich motivierter Ausreisegründe siehe auch Erk. 

d. VwGH vom 6.3.1996, Zi. 95/20/0110 oder vom 20.6. 1995, Zl. 95/19/0040). 

 

Ähnliches gilt auch in auf den Zugang zum georgischen Gesundheitssystem. Auch hier kann 

nicht festgestellt werden, dass sich die der bP zugänglichen Leistungen aus einem in Art. 1 

Abschnitt A Ziffer 2 der GFK genannten Grund schlechter darstellen, als dies für die sonstige 

georgische Bevölkerung der Fall ist, oder dass ihr aufgrund eines solchen Motivs der Zugang 

zur medizinischen Versorgung erschwert oder verunmöglicht wird. 

 

Da sich auch im Rahmen des sonstigen Ermittlungsergebnisses bei Berücksichtigung 

sämtlicher bekannter Tatsachen keine Hinweise auf das Vorliegen der Gefahr einer 

Verfolgung aus einem in Art. 1 Abschnitt A Ziffer 2 der GFK genannten Grund ergaben, 

scheidet die Zuerkennung des Status eines Asylberechtigten somit aus. 

 

II.3.3. Nichtzuerkennung des Status subsidiär Schutzberechtigten in Bezug auf den 

Herkunftsstaat 

 

II.3.3.1. Die hier maßgeblichen Bestimmungen des § 8 AsylG lauten: 

 

„§ 8. (1) Der Status des subsidiär Schutzberechtigten ist einem Fremden zuzuerkennen, 

1. 
der in Österreich einen Antrag auf internationalen Schutz gestellt hat, wenn dieser in Bezug 

auf die Zuerkennung des Status des Asylberechtigten abgewiesen wird oder 

2. … 

wenn eine Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des Fremden in seinen 

Herkunftsstaat eine reale Gefahr einer Verletzung von Art. 2 EMRK, Art. 3 EMRK oder der 

Protokolle Nr. 6 oder Nr. 13 zur Konvention bedeuten würde oder für ihn als Zivilperson eine 

ernsthafte Bedrohung des Lebens oder der Unversehrtheit infolge willkürlicher Gewalt im 

Rahmen eines internationalen oder innerstaatlichen Konfliktes mit sich bringen würde. 

(2) Die Entscheidung über die Zuerkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten 

nach Abs. 1 ist mit der abweisenden Entscheidung nach § 3 … zu verbinden. 

(3) Anträge auf internationalen Schutz sind bezüglich der Zuerkennung des Status des 

subsidiär Schutzberechtigten abzuweisen, wenn eine innerstaatliche Fluchtalternative (§ 11) 

offen steht. 

…“ 
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Der Prüfungsmaßstab hinsichtlich des Bestehend der Voraussetzungen, welche allenfalls zur 

Zuerkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten führen, beschränken sich auf den 

Herkunftsstaat. 

 

Art. 2 EMRK lautet: 

„(1) Das Recht jedes Menschen auf das Leben wird gesetzlich geschützt. Abgesehen von der 

Vollstreckung eines Todesurteils, das von einem Gericht im Falle eines durch Gesetz mit der 

Todesstrafe bedrohten Verbrechens ausgesprochen worden ist, darf eine absichtliche Tötung 

nicht vorgenommen werden.  

(2) Die Tötung wird nicht als Verletzung dieses Artikels betrachtet, wenn sie sich aus einer 

unbedingt erforderlichen Gewaltanwendung ergibt:  

… 

Art. 3 EMRK lautet: 

„Niemand darf der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung 

unterworfen werden.“ 

Folter bezeichnet jede Handlung, durch die einer Person vorsätzlich große körperliche oder 

seelische Schmerzen oder Leiden zugefügt werden, zum Beispiel um von ihr oder einem 

Dritten eine Aussage oder ein Geständnis zu erlangen, um sie für eine tatsächlich oder 

mutmaßlich von ihr oder einem Dritten begangene Tat zu bestrafen, um sie oder einen 

Dritten einzuschüchtern oder zu nötigen oder aus einem anderen, auf irgendeiner Art von 

Diskriminierung beruhenden Grund, wenn diese Schmerzen oder Leiden von einem 

Angehörigen des öffentlichen Dienstes oder einer anderen in amtlicher Eigenschaft 

handelnden Person, auf deren Veranlassung oder mit deren ausdrücklichem oder 

stillschweigendem Einverständnis verursacht werden. Der Ausdruck umfasst nicht 

Schmerzen oder Leiden, die sich lediglich aus gesetzlich zulässigen Sanktionen ergeben, dazu 

gehören oder damit verbunden sind (Art. 1 des UN-Übereinkommens gegen Folter und 

andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe vom 10. 

Dezember 1984). 

 

Unter unmenschlicher Behandlung ist die vorsätzliche Verursachung intensiven Leides 

unterhalb der Stufe der Folter zu verstehen (Walter/Mayer/Kucsko-Stadlmayer, 

Bundesverfassungsrecht 10. Aufl. (2007), RZ 1394). 

 

Unter einer erniedrigenden Behandlung ist die Zufügung einer Demütigung oder 

Entwürdigung von besonderem Grad zu verstehen (Näher Tomasovsky, FS Funk (2003) 579; 

Grabenwarter, Menschenrechtskonvention 134f). 
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Art. 3 EMRK enthält keinen Gesetzesvorbehalt und umfasst jede physische Person (auch 

Fremde), welche sich im Bundesgebiet aufhält. 

 

Der EGMR geht in seiner ständigen Rechtsprechung davon aus, dass die EMRK kein Recht 

auf politisches Asyl garantiert. Die Ausweisung bzw. Rückkehrentscheidung eines Fremden 

kann jedoch eine Verantwortlichkeit des ausweisenden Staates nach Art. 3 EMRK 

begründen, wenn stichhaltige Gründe für die Annahme bestehen, dass der betroffene 

Person im Falle seiner Ausweisung einem realen Risiko ausgesetzt würde, im Empfangsstaat 

einer Art. 3 EMRK widersprechenden Behandlung unterworfen zu werden (vgl. etwa EGMR, 

Urteil vom 8. April 2008, NNYANZI gegen das Vereinigte Königreich, Nr. 21878/06). 

Eine aufenthaltsbeendende Maßnahme verletzt Art. 3 EMRK auch dann, wenn begründete 

Anhaltspunkte dafür bestehen, dass der Fremde im Zielland gefoltert oder unmenschlich 

behandelt wird (für viele: VfSlg 13.314; EGMR 7.7.1989, Soering, EuGRZ 1989, 314). Die 

Asylbehörde hat daher auch Umstände im Herkunftsstaat der bP zu berücksichtigen, auch 

wenn diese nicht in die unmittelbare Verantwortlichkeit Österreichs fallen. Als Ausgleich für 

diesen weiten Prüfungsansatz und der absoluten Geltung dieses Grundrechts reduziert der 

EGMR jedoch die Verantwortlichkeit des Staates (hier: Österreich) dahingehend, dass er für 

ein „ausreichend reales Risiko“ für eine Verletzung des Art. 3 EMRK eingedenk des hohen 

Eingriffschwellenwertes („high threshold“) dieser Fundamentalnorm strenge Kriterien 

heranzieht, wenn dem Beschwerdefall nicht die unmittelbare Verantwortung des 

Vertragstaates für einen möglichen Schaden des Betroffenen zu Grunde liegt (vgl. Karl 

Premissl in Migralex „Schutz vor Abschiebung von Traumatisierten in „Dublin-Verfahren““, 

derselbe in Migralex: „Abschiebeschutz von Traumatisieren“; EGMR: Ovidenko vs. Finnland; 

Hukic vs. Scheden, Karim, vs. Schweden, 4.7.2006, Appilic 24171/05, Goncharova 

&Alekseytev vs. Schweden, 3.5.2007, Appilic 31246/06.  

 

Der EGMR geht weiters allgemein davon aus, dass aus Art. 3 EMRK grundsätzlich kein 

Bleiberecht mit der Begründung abgeleitet werden kann, dass der Herkunftsstaat gewisse 

soziale, medizinische od. sonst. unterstützende Leistungen nicht biete, die der Staat des 

gegenwärtigen Aufenthaltes bietet. Nur unter außerordentlichen, ausnahmsweise 

vorliegenden Umständen kann die Entscheidung, den Fremden außer Landes zu schaffen, zu 

einer Verletzung des Art. 3 EMRK führen (vgl für mehrere. z. B. Urteil vom 2.5.1997, EGMR 

146/1996/767/964 [„St. Kitts-Fall“], oder auch Application no. 7702/04 by SALKIC and 

Others  against Sweden oder S.C.C. against Sweden v. 15.2.2000, 46553 / 99). 
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Gem. der Judikatur des EGMR muss die bP die erhebliche Wahrscheinlichkeit einer aktuellen 

und ernsthaften Gefahr schlüssig darstellen (vgl. EKMR, Entsch. Vom 7.7.1987, Nr. 12877/87 

– Kalema gg. Frankreich, DR 53, S. 254, 264). Dazu ist es notwendig, dass die Ereignisse vor 

der Flucht in konkreter Weise geschildert und auf geeignete Weise belegt werden. Rein 

spekulative Befürchtungen reichen ebenso wenig aus (vgl. EKMR, Entsch. Vom 12.3.1980, Nr. 

8897/80: X u. Y gg. Vereinigtes Königreich), wie vage oder generelle Angaben bezüglich 

möglicher Verfolgungshandlungen (vgl. EKMR, Entsch. Vom 17.10.1986, Nr. 12364/86: Kilic 

gg. Schweiz, DR 50, S. 280, 289). So führt der EGMR in stRsp aus, dass es trotz allfälliger 

Schwierigkeiten für den Antragsteller „Beweise“ zu beschaffen, es dennoch ihm obliegt -so 

weit als möglich- Informationen vorzulegen, die der Behörde eine Bewertung der von ihm 

behaupteten Gefahr im Falle einer Abschiebung ermöglicht (z. B. EGMR Said gg. die 

Niederlande, 5.7.2005) 

 

Voraussetzung für das Vorliegen einer relevanten Bedrohung ist auch in diesem Fall, dass 

eine von staatlichen Stellen zumindest gebilligte oder nicht effektiv verhinderbare 

Bedrohung der relevanten Rechtsgüter vorliegt oder dass im Herkunftsstaat des 

Antragstellers keine ausreichend funktionierende Ordnungsmacht (mehr) vorhanden ist und 

damit zu rechnen wäre, dass jeder dorthin abgeschobene Fremde mit erheblicher 

Wahrscheinlichkeit der in [nunmehr] § 8 Abs. 1 AsylG umschriebenen Gefahr unmittelbar 

ausgesetzt wäre (vgl. VwGH 26.6.1997, 95/21/0294). 

 

Der VwGH geht davon aus, dass der Beschwerdeführer vernünftiger Weise (VwGH 9.5.1996, 

Zl.95/20/0380) damit rechnen muss, in dessen Herkunftsstaat (Abschiebestaat) mit einer 

über die bloße Möglichkeit (z.B. VwGH vom 19.12.1995, Zl. 94/20/0858, VwGH vom 

14.10.1998. Zl. 98/01/0262) hinausgehenden maßgeblichen Wahrscheinlichkeit von einer 

aktuellen (VwGH 05.06.1996, Zl. 95/20/0194) Gefahr betroffen zu sein. Wird dieses 

Wahrscheinlichkeitskalkül nicht erreicht, scheidet die Zuerkennung des Status eines 

subsidiär Schutzberechtigten somit aus.  

 

II.3.3.2. Einzelfallspezifisch werden im Lichte der dargestellten nationalen und 

internationalen Rechtsprechung folgende Überlegungen angestellt: 

 

Hinweise auf das Vorliegen einer allgemeinen existenzbedrohenden Notlage (allgemeine 

Hungersnot, Seuchen, Naturkatastrophen oder sonstige diesen Sachverhalten gleichwertige 

existenzbedrohende Elementarereignisse) liegen in Bezug auf die Republik Georgien nicht 

vor, weshalb hieraus aus diesem Blickwinkel bei Berücksichtigung sämtlicher bekannter 
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Tatsachen kein Hinweis auf das Vorliegen eines Sachverhaltes gem. Art. 2 bzw. 3 EMRK 

abgeleitet werden kann. 

 

Da sich der Herkunftsstaat der bP nicht im Zustand willkürlicher Gewalt im Rahmen eines 

internationalen oder innerstaatlichen Konfliktes befindet (dies kann auch in Bezug auf den 

Konflikt um die Kontrolle der Regionen Abchasien und Südossetien bzw. jene Regionen 

Zentralgeorgiens, welche unmittelbar an Abchasien oder Südossetien angrenzen nicht 

angenommen werden), kann bei Berücksichtigung sämtlicher bekannter Tatsachen nicht 

festgestellt werden, dass für die bP als Zivilperson eine ernsthafte Bedrohung des Lebens 

oder der Unversehrtheit infolge willkürlicher Gewalt im Rahmen eines solchen 

internationalen oder innerstaatlichen Konfliktes besteht. 

 

Es kann weiters nicht festgestellt werden, dass eine nicht sanktionierte, ständige Praxis 

grober, offenkundiger, massenhafter Menschenrechtsverletzungen (iSd VfSlg 13.897/1994, 

14.119/1995, vgl. auch Art. 3 des UN-Übereinkommens gegen Folter und andere grausame, 

unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe vom 10. Dezember 1984) 

herrschen würde und praktisch, jeder der sich im Hoheitsgebiet des Staates aufhält schon 

alleine aufgrund des Faktums des Aufenthaltes aufgrund der allgemeinen Lage mit 

maßgeblicher Wahrscheinlichkeit damit rechnen muss, von einem unter § 8 Abs. 1 AsylG 

subsumierbaren Sachverhalt betroffen ist. 

 

Aufgrund der Ausgestaltung des Strafrechts des Herkunftsstaates der bP (die Todesstrafe 

wurde abgeschafft) scheidet das Vorliegen einer Gefahr im Sinne des Art. 2 EMRK, oder des 

Protokolls Nr. 6 oder Nr. 13 zur Konvention zum Schutz der Menschenrechte und 

Grundfreiheiten über die Abschaffung der Todesstrafe aus. 

 

Aus der sonstigen allgemeinen Lage im Herkunftsstaat kann ebenfalls bei Berücksichtigung 

sämtlicher bekannter Tatsachen kein Hinweis auf das Bestehen eines unter § 8 Abs. 1 AsylG 

subsumierbaren Sachverhalt abgeleitet werden.  

 

Weitere, in den Personen der bP begründete Rückkehrhindernisse können bei 

Berücksichtigung sämtlicher bekannter Tatsachen ebenfalls nicht festgestellt werden. 

 

Zur individuellen Versorgungssituation der bP wurde bereits festgestellt, dass diese in 

Georgien über eine hinreichende Existenzgrundlage verfügen. Aufgrund der bereits 

getroffenen Ausführungen ist jedenfalls im Rahmen einer Gesamtschau davon auszugehen, 



- 24 - 

 

dass die bP im Falle einer Rückkehr in ihren Herkunftsstaat ihre dringendsten Bedürfnisse 

befriedigen können und nicht in eine, allfällige Anfangsschwierigkeiten überschreitende, 

dauerhaft aussichtslose Lage geraten.  

 

Insbesondere wird neben den bereits getroffenen Ausführungen zum Zugang zum 

georgischen Gesundheits- und Sozialsystem auf die Möglichkeit der Rückkehrhilfe, sowie auf 

die familiären Anknüpfungspunkte und das georgische Rückkehrprogramm verwiesen. Es ist 

daher jedenfalls davon auszugehen, dass sie nicht von Obdachlosigkeit betroffen sind und 

ihre dringendsten Bedürfnisse befriedigt sind. Wenn die bP –unbescheinigt und damit bloß 

behauptet- vorbringen, in Georgien verschuldet zu sein, lässt sich hieraus ebenfalls kein 

anderer Sachverhalt ableiten. Die Verpflichtung zur Rückzahlung von Schulden mag zwar zu 

einer Beeinträchtigung des Lebensstandards führen, ein Sachverhalt im Lichte des Art. 2 bzw. 

3 EMRK kann hieraus per se nicht abgeleitet werden. 

 

Soweit die beschwerdeführende Partei bP1 und bP2 ihren Gesundheitszustand 

thematisierten wird festgehalten, dass nach der ständigen Rechtsprechung der 

Höchstgerichte im Allgemeinen kein Fremder ein Recht hat, in einem fremden 

Aufenthaltsstaat zu verbleiben, bloß um dort medizinisch behandelt zu werden, und zwar 

selbst dann nicht, wenn er an einer schweren Krankheit leidet. Dass die Behandlung im 

Zielland nicht gleichwertig, schwerer zugänglich oder kostenintensiver ist, ist unerheblich, 

allerdings muss der Betroffene auch tatsächlich Zugang zur notwendigen Behandlung haben, 

wobei die Kosten der Behandlung und Medikamente, das Bestehen eines sozialen und 

familiären Netzwerks und die für den Zugang zur Versorgung zurückzulegende Entfernung zu 

berücksichtigen sind. Nur bei Vorliegen außergewöhnlicher Umstände führt die Abschiebung 

zu einer Verletzung von Art. 3 EMRK. Solche liegen jedenfalls vor, wenn ein lebensbedrohlich 

Erkrankter durch die Abschiebung einem realen Risiko ausgesetzt würde, unter qualvollen 

Umständen zu sterben, aber bereits auch dann, wenn stichhaltige Gründe dargelegt werden, 

dass eine schwerkranke Person mit einem realen Risiko konfrontiert würde, wegen des 

Fehlens angemessener Behandlung im Zielstaat der Abschiebung oder des fehlenden 

Zugangs zu einer solchen Behandlung einer ernsten, raschen und unwiederbringlichen 

Verschlechterung ihres Gesundheitszustands ausgesetzt zu sein, die zu intensivem Leiden 

oder einer erheblichen Verkürzung der Lebenserwartung führt (vgl. die  Beschlüsse des 

VwGH vom 21. Februar 2017, Ro 2016/18/0005 und Ra 2017/18/0008 bis 0009, unter 

Hinweis auf das Urteil des EGMR vom 13. Dezember 2016, Nr. 41738/10, Paposhvili gegen 

Belgien; auch Beschluss des VwGH vom 23.3.2017, Ra 2017/20/0038; siehe auch Urteil vom 

2.5.1997, EGMR 146/1996/767/964 [„St. Kitts-Fall“]; Erk. d. VfGH 06.03.2008, Zl: B 2400/07-
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9). Bloß spekulative Überlegungen über einen fehlenden Zugang zu medizinischer 

Versorgung sind ebenso unbeachtlich wie eine Minderung der Lebensqualität (Urteil des 

EGMR (Große Kammer) vom 27. Mai 2008, N. v. The United Kingdom, Nr. 26.565/05). 

 

Dass sich der Gesundheitszustand durch die Abschiebung verschlechtert ("mentaler Stress" ist 

nicht entscheidend), ist vom Antragsteller konkret nachzuweisen, bloße Spekulationen über 

die Möglichkeit sind nicht ausreichend.  In der Beschwerdesache OVDIENKO gg. Finland vom 

31.05.2005, Nr. 1383/04, wurde die Abschiebung des Beschwerdeführers, der seit 2002 in 

psychiatrischer Behandlung war und der selbstmordgefährdet ist, für zulässig erklärt; 

mentaler Stress durch eine Abschiebungsdrohung in die Ukraine ist kein ausreichendes „real 

risk“. 

 

Im gegenständlichen Fall wird auch darauf hingewiesen, dass es die Aufgabenstellung der 

Angehörigen eines medizinischen, bzw. therapeutischen Berufe ist, den bestmöglichen 

psychischen Zustand der bP zu erhalten bzw. (Wieder-)herzustellen und aus dieser Sicht 

daher jede Maßnahme strikt abzulehnen ist, welche diesem Ziel entgegensteht, die bP aus 

juristischer Sicht jedoch jede Maßnahme hinzunehmen haben, welche keinen Eingriff in die 

durch Art. 3 EMRK gewährleisteten Rechte darstellen. Diese Gegenüberstellung zeigt, dass 

die bP aus juristischer Sicht Beeinträchtigungen der Gesundheit hinzunehmen hat, welche 

von Angehörigen eines medizinischen bzw. therapeutischen Berufes jedenfalls abzulehnen 

sind, nämlich genau jene, welche zwar aus medizinisch-therapeutischen Sicht eine 

Beeinträchtigung  bzw. ein Hindernis zur (Wieder-)herstellung der vollen Gesundheit, aber 

noch keinen Eingriff in die durch Art. 3 EMRK dargestellten Rechte darstellen. 

 

Im vorliegenden Fall konnten somit seitens der bP keine akut existenzbedrohenden 

Krankheitszustände oder Hinweise einer unzumutbaren Verschlechterung der 

Krankheitszustände im Falle einer Überstellung nach Georgien belegt werden, respektive die 

Notwendigkeit weitere Erhebungen seitens des Bundesverwaltungsgerichts. Aus der 

Aktenlage sind keine Hinweise auf das Vorliegen (schwerer) Erkrankungen ersichtlich. 

 

Im Gegenständlichen Fall besteht im Lichte der Berichtslage kein Hinweis, dass die bP vom 

Zugang zu medizinsicher Versorgung in Georgien ausgeschlossen wäre und bestehen auch 

keine Hinweise, dass die seitens der bP beschriebenen Krankheiten nicht behandelbar wären. 

Auch faktisch Hindernisse, welche das Fehlen eines Zugangs zur medizinischen Versorgung 

aus in der Person der bP gelegenen Umständen kam nicht hervor, wobei hier nochmals 

darauf hingewiesen wird, dass aus dem Lichte der Art. 2 und 3 EMRK kein akuter 
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Behandlungsbedarf besteht und sich daher auch bei unterlassener Behandlung in rechtlicher 

Hinsicht kein anderes Ergebnis ergibt. Überlegungen über das zukünftige Schicksal der bP in 

gesundheitlicher Hinsicht stellen sich als spekulativ im Sinne des Urteils des EGMR (Große 

Kammer) vom 27. Mai 2008, N. v. The United Kingdom, Nr. 26.565/05 dar. 

 

Letztlich wird noch darauf hingewiesen, dass es den bP frei steht, in Georgien den Rechtsweg 

zu beschreiten, falls sie davon ausgehen, dass ihnen medizinische Leistungen zu unrecht 

vorenthalten werden. 

 

Ebenso ist davon auszugehen, dass Österreich als Abschiebestaat in der Lage ist, im Rahmen 

aufenthaltsbeendender Maßnahmen ausreichende medizinische Begleitmaßnahmen zu 

setzen (VwGH 25.4.2008, 2007/20/0720 bis 0723, VfGH v. 12.6.2010, Gz. U 613/10-10 und 

die bereits zitierte Judikatur; ebenso Erk. des AsylGH vom 12.3.2010, B7 232.141-3/2009/3E 

mwN). 

 

Aufgrund der getroffenen Ausführungen ist davon auszugehen, dass die 

beschwerdeführende Partei nicht vernünftiger Weise (VwGH 9.5.1996, Zl.95/20/0380) damit 

rechnen muss, in ihrem Herkunftsstaat mit einer über die bloße Möglichkeit (z.B. VwGH vom 

19.12.1995, Zl. 94/20/0858, VwGH vom 14.10.1998. Zl. 98/01/0262) hinausgehenden 

maßgeblichen Wahrscheinlichkeit einer aktuellen (VwGH 05.06.1996, Zl. 95/20/0194) 

Gefahr im Sinne des § 8 AsylG ausgesetzt zu sein, weshalb die Gewährung von subsidiären 

Schutz ausscheidet. 

 

II.3.4. Frage der Erteilung eines Aufenthaltstitels und Erlassung einer Rückkehrentscheidung  

II.3.4.1. Gesetzliche Grundlagen (auszugsweise): 

§ 10 AsylG 2005, Erlassung einer aufenthaltsbeendenden Maßnahme: 

„§ 10. (1) Eine Entscheidung nach diesem Bundesgesetz ist mit einer Rückkehrentscheidung 

oder einer Anordnung zur Außerlandesbringung gemäß dem 8. Hauptstück des FPG zu 

verbinden, wenn  

1. … 

2. … 

3. der Antrag auf internationalen Schutz sowohl bezüglich der Zuerkennung des Status des 

Asylberechtigten als auch der Zuerkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten 

abgewiesen wird,  

4. – 5. … 
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(2) Wird einem Fremden, der sich nicht rechtmäßig im Bundesgebiet aufhält und nicht in 

den Anwendungsbereich des 6. Hauptstückes des FPG fällt, von Amts wegen ein 

Aufenthaltstitel gemäß § 57 nicht erteilt, ist diese Entscheidung mit einer 

Rückkehrentscheidung gemäß dem 8. Hauptstück des FPG zu verbinden.  

(3) ...“ 

 

§ 57 AsylG 2005, Aufenthaltsberechtigung besonderer Schutz: 

§ 57. (1) Im Bundesgebiet aufhältigen Drittstaatsangehörigen ist von Amts wegen oder auf 

begründeten Antrag eine „Aufenthaltsberechtigung besonderer Schutz“ zu erteilen: 

1. wenn der Aufenthalt des Drittstaatsangehörigen im Bundesgebiet gemäß § 46a Abs. 1 Z 1 

oder Abs. 1a FPG seit mindestens einem Jahr geduldet ist und die Voraussetzungen dafür 

weiterhin vorliegen, es sei denn, der Drittstaatsangehörige stellt eine Gefahr für die 

Allgemeinheit oder Sicherheit der Republik Österreich dar oder wurde von einem 

inländischen Gericht wegen eines Verbrechens (§ 17 StGB) rechtskräftig verurteilt. Einer 

Verurteilung durch ein inländisches Gericht ist eine Verurteilung durch ein ausländisches 

Gericht gleichzuhalten, die den Voraussetzungen des § 73 StGB entspricht, 

2. zur Gewährleistung der Strafverfolgung von gerichtlich strafbaren Handlungen oder zur 

Geltendmachung und Durchsetzung von zivilrechtlichen Ansprüchen im Zusammenhang mit 

solchen strafbaren Handlungen, insbesondere an Zeugen oder Opfer von Menschenhandel 

oder grenzüberschreitendem Prostitutionshandel oder 

3. wenn der Drittstaatsangehörige, der im Bundesgebiet nicht rechtmäßig aufhältig oder 

nicht niedergelassen ist, Opfer von Gewalt wurde, eine einstweilige Verfügung nach §§ 382b 

oder 382e EO, RGBl. Nr. 79/1896, erlassen wurde oder erlassen hätte werden können und 

der Drittstaatsangehörige glaubhaft macht, dass die Erteilung der „Aufenthaltsberechtigung 

besonderer Schutz“ zum Schutz vor weiterer Gewalt erforderlich ist. 

(2) –(4) … 

 

§ 9 BFA-VG,  Schutz des Privat- und Familienlebens: 

„§ 9. (1) Wird durch eine Rückkehrentscheidung gemäß § 52 FPG, eine Anordnung zur 

Außerlandesbringung gemäß § 61 FPG, eine Ausweisung gemäß § 66 FPG oder ein 

Aufenthaltsverbot gemäß § 67 FPG in das Privat- oder Familienleben des Fremden 

eingegriffen, so ist die Erlassung der Entscheidung zulässig, wenn dies zur Erreichung der im 

Art. 8 Abs. 2 EMRK genannten Ziele dringend geboten ist. 

(2) – (6) …“ 

 

§ 52 FPG, Rückkehrentscheidung: 
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„§ 52. (1) … 

(2) Gegen einen Drittstaatsangehörigen hat das Bundesamt unter einem (§ 10 AsylG 2005) 

mit Bescheid eine Rückkehrentscheidung zu erlassen, wenn 

1. … 

2. dessen Antrag auf internationalen Schutz sowohl bezüglich der Zuerkennung des Status 

des Asylberechtigten als auch der Zuerkennung des Status des subsidiär 

Schutzberechtigten abgewiesen wird, 

3. – 4. … 

und kein Fall der §§ 8 Abs. 3a oder 9 Abs. 2 AsylG 2005 vorliegt und ihm kein 

Aufenthaltsrecht nach anderen Bundesgesetzen zukommt. Dies gilt nicht für begünstigte 

Drittstaatsangehörige. 

(3)- (11)...“ 

 

§ 55 FPG, Frist für die freiwillige Ausreise 

§ 55. (1)... 

(1a) Eine Frist für die freiwillige Ausreise besteht nicht für die Fälle einer zurückweisenden 

Entscheidung gemäß § 68 AVG sowie wenn eine Entscheidung auf Grund eines Verfahrens 

gemäß § 18 BFA-VG durchführbar wird. 

(2) – (5). 

 

Art. 8 EMRK, Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens 

(1) Jedermann hat Anspruch auf Achtung seines Privat- und Familienlebens, seiner Wohnung 

und seines Briefverkehrs. 

(2) Der Eingriff einer öffentlichen Behörde in die Ausübung dieses Rechts ist nur statthaft, 

insoweit dieser Eingriff gesetzlich vorgesehen ist und eine Maßnahme darstellt, die in einer 

demokratischen Gesellschaft für die nationale Sicherheit, die öffentliche Ruhe und Ordnung, 

das wirtschaftliche Wohl des Landes, die Verteidigung der Ordnung und zur Verhinderung 

von strafbaren Handlungen, zum Schutz der Gesundheit und der Moral oder zum Schutz der 

Rechte und Freiheiten anderer notwendig ist.“ 

 

II.3.4.2. Der gegenständliche, nach nicht rechtmäßiger Einreise in Österreich gestellte Antrag 

auf internationalen Schutz war abzuweisen. Es liegt daher kein rechtmäßiger Aufenthalt (ein 

sonstiger Aufenthaltstitel des drittstaatsangehörigen Fremden ist nicht ersichtlich und wurde 

auch nicht behauptet) im Bundesgebiet mehr vor und fällt die bP nicht in den 

Anwendungsbereich des 6. Hauptstückes des FPG. 

 



- 29 - 

 

Die bB erteilte der bP zurecht kein Aufenthaltsrecht gem. § 57 AsylG, zumal der Aufenthalt 

der bP nicht gemäß § 46a Abs. 1 Z 1 oder Abs. 1a FPG seit mindestens einem Jahr geduldet 

ist und die Voraussetzungen dafür weiterhin vorliegen, dies nicht zur Gewährleistung der 

Strafverfolgung von gerichtlich strafbaren Handlungen oder zur Geltendmachung und 

Durchsetzung von zivilrechtlichen Ansprüchen im Zusammenhang mit solchen strafbaren 

Handlungen, insbesondere an Zeugen oder Opfer von Menschenhandel oder 

grenzüberschreitendem Prostitutionshandel erforderlich ist und die bP auch nicht Opfer von 

Gewalt wurde, eine einstweilige Verfügung nach §§ 382b oder 382e EO, RGBl. Nr. 79/1896, 

erlassen wurde oder erlassen hätte werden können und die bP auch nicht glaubhaft machte, 

dass die Erteilung der „Aufenthaltsberechtigung besonderer Schutz“ zum Schutz vor 

weiterer Gewalt erforderlich ist. 

 

Gemäß § 10 Abs. 2 AsylG 2005 ist diese Entscheidung daher mit einer Rückkehrentscheidung 

gemäß dem 8. Hauptstück des FPG zu verbinden. 

 

II.3.4.3. Die Setzung einer aufenthaltsbeendenden Maßnahme kann ein ungerechtfertigter 

Eingriff in das Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens des Fremden iSd. Art. 8 Abs. 

1 EMRK darstellen. Daher muss überprüft werden, ob sie einen Eingriff und in weiterer Folge 

eine Verletzung des Privat- und/oder Familienlebens des Fremden darstellt. 

 

Bei dem Begriff „Familienleben im Sinne des Art. 8 EMRK“ handelt es sich nach gefestigter 

Ansicht der Konventionsorgane um einen autonomen Rechtsbegriff der Konvention.  

 

Ist von einer aufenthaltsbeendenden Maßnahme die gesamte Familie betroffen, greift sie 

lediglich in das Privatleben der Familienmitglieder und nicht auch in ihr Familienleben ein; 

auch dann, wenn sich einige Familienmitglieder der Abschiebung durch Untertauchen 

entziehen (EGMR, Cruz Varas and others vs Sweden, 46/1990/237/307, 21.3.1991). 

 

II.3.4.4. Im gegenständlichen Fall halten sich die bP den bereits festgestellten Zeitraum im 

Bundesgebiet auf. Folg man Chvosta, welcher, soweit ersichtlich im Schrifttum bisher 

unwidersprochen ausführte und dem sich auch das erkennende Gericht im gegenständlichen 

Fall anschließt, dass bei [Anm.: damals] Ausweisungen von Asylwerbern nach 10 AsylG [Anm. 

vgl. § 75 Abs. 23 AsylG] ab einer Verfahrensdauer von 6 Monaten jedenfalls ein Eingriff in 

das Privat- und Familienleben anzunehmen sein wird, der eine Verhältnismäßigkeitsprüfung 

nach sich zieht (Peter Chvosta: "Die Ausweisung von Asylwerbern und Art. 8 MRK", ÖJZ 

2007/74), ist mangels weiterer qualifizierter Anhaltspunkte davon auszugehen, dass die 
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Verweildauer im Bundesgebiet im gegenständlichen Fall noch kein relevantes Privatleben 

begründet. Auch ergaben sich im Ermittlungsverfahren sonst keine Hinweise auf das 

Vorliegen eines relevanten Familienlebens, zumal sämtliche Familienmitglieder im selben 

Umfang von der Umsetzung aufenthaltsbeendender Maßnahmen gleichermaßen potentiell 

betroffen sind. Weitergehende relevante private Anknüpfungspunkte im Sinn des Art. 8 Abs. 

1 EMRK kamen nicht hervor. Eine Interessensabwägung im Sinne des Art. 8 Abs. 2 EMRK 

konnte somit mangels Vorliegens relevanter privater bzw. familiärer Anknüpfungspunkte 

unterbleiben. 

 

Zur Rechtswidrigkeit der Einreise ist im gegenständlichen Fall zwar festzuhalten, dass 

georgische Staatsbürger gegenwärtig und zum Zeitpunkt der Einreise der bP zwar zur 

visafreien Einreise berechtigt sind, jedoch nur in jenen Fällen welche vom Abkommen 

zwischen der EU und der Republik Georgien umfasst sind (dies sind Reisen zu Geschäfts-, 

Touristik- und familiären Zwecken für die Dauer von maximal 90 Tagen). Der Reisezweck der 

bP ist hiervon nicht erfasst, weshalb sie visapflichtig gewesen wären und somit rechtswidrig 

einreisten. 

 

Im gegenständlichen Fall ergaben sich keine Anhaltspunkte, dass eine Rückkehrentscheidung 

auf Dauer unzulässig wäre.  

 

II.3.4.8. Zulässigkeit der Abschiebung 

II.3.4.8.1. Gemäß § 50 FPG ist die Abschiebung Fremder in einen Staat unzulässig, wenn 

dadurch Art. 2 oder Art. 3 EMRK oder das Protokoll Nr. 6 oder Nr. 13 zur Konvention zum 

Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten über die Abschaffung der Todesstrafe 

verletzt würde oder für sie als Zivilperson eine ernsthafte Bedrohung des Lebens oder der 

Unversehrtheit infolge willkürlicher Gewalt im Rahmen eines internationalen oder 

innerstaatlichen Konflikts verbunden wäre, die bP dort der Gefahr einer Verfolgung aus 

einem Art. 1 Abschnitt A Ziffer 2 der GFK bestünde oder eine Abschiebung die Empfehlung 

einer vorläufigen Maßnahme durch den EGMR entgegenstünde. 

 

Im gegenständlichen sind im Hinblick auf die von der belangten Behörde im angefochtenen 

Bescheid gemäß § 52 Abs. 9 iVm. § 50 FPG getroffenen Feststellungen keine konkreten 

Anhaltspunkte dahingehend hervorgekommen, dass die Abschiebung nach Georgien 

unzulässig wäre. Derartiges wurde auch in gegenständlichen Beschwerden nicht schlüssig 

dargelegt und wurden bzw. werden hierzu bereits zu den Ausführungen zu den Punkten 

II.3.2., II.3.3., sowie II.3.4.8.2. des gegenständlichen Erkenntnisses entsprechende 
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Ausführungen getätigt, welche auch die in § 50 Abs. 1 und 2 FPG erforderlichen 

Subsumtionen bereits vorwegnehmen.  

 

II.3.4.8.2. Eine im § 50 Abs. 3FPG  genannte Empfehlung des EGMR liegt ebenfalls nicht vor. 

 

II.3.4.9. Die bB erteilte der bP zurecht kein Aufenthaltsrecht gem. § 57 AsylG, zumal der 

Aufenthalt der bP nicht gemäß § 46a Abs. 1 Z 1 oder Abs. 1a FPG seit mindestens einem Jahr 

geduldet ist und die Voraussetzungen dafür weiterhin vorliegen, dies nicht zur 

Gewährleistung der Strafverfolgung von gerichtlich strafbaren Handlungen oder zur 

Geltendmachung und Durchsetzung von zivilrechtlichen Ansprüchen im Zusammenhang mit 

solchen strafbaren Handlungen, insbesondere an Zeugen oder Opfer von Menschenhandel 

oder grenzüberschreitendem Prostitutionshandel erforderlich ist und die bP auch nicht 

Opfer von Gewalt wurde, eine einstweilige Verfügung nach §§ 382b oder 382e EO, RGBl. Nr. 

79/1896, erlassen wurde oder erlassen hätte werden können und die bP auch nicht 

glaubhaft machte, dass die Erteilung der „Aufenthaltsberechtigung besonderer Schutz“ zum 

Schutz vor weiterer Gewalt erforderlich ist. 

 

II.3.4.10. Die Verhältnismäßigkeit der seitens der belangten Behörde getroffenen 

fremdenpolizeilichen Maßnahme der Rückkehrentscheidung ergibt sich aus dem Umstand, 

dass es sich hierbei um das gelindeste fremdenpolizeiliche Mittel handelt, welches zur 

Erreichung des angestrebten Zwecks geeignet erschien. 

 

II.3.4.11. Eine Frist zu freiwilligen Ausreise besteht gem. § 55 Abs. 1a FPG nicht. 

 

II.3.4.12. Da alle gesetzlichen Voraussetzungen für die Anordnung der Rückkehrentscheidung 

und keine Frist für eine freiwillige Ausreise besteht, ist die Beschwerde gegen den 

entsprechenden Spruchpunkt des angefochtenen Bescheides als unbegründet abzuweisen. 

 

II.3.5. Einreiseverbot 

§ 53 BPG lautet: 

„Einreiseverbot 

§ 53. (1) Mit einer Rückkehrentscheidung kann vom Bundesamt mit Bescheid ein 

Einreiseverbot erlassen werden. Das Einreiseverbot ist die Anweisung an den 

Drittstaatsangehörigen, für einen festgelegten Zeitraum nicht in das Hoheitsgebiet der 

Mitgliedstaaten einzureisen und sich dort nicht aufzuhalten. 

(1a) (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 68/2013) 



- 32 - 

 

(2) Ein Einreiseverbot gemäß Abs. 1 ist, vorbehaltlich des Abs. 3, für die Dauer von 

höchstens fünf Jahren zu erlassen. Bei der Bemessung der Dauer des Einreiseverbots hat das 

Bundesamt das bisherige Verhalten des Drittstaatsangehörigen mit einzubeziehen und zu 

berücksichtigen, inwieweit der Aufenthalt des Drittstaatsangehörigen die öffentliche 

Ordnung oder Sicherheit gefährdet oder anderen in Art. 8 Abs. 2 EMRK genannten 

öffentlichen Interessen zuwiderläuft. Dies ist insbesondere dann anzunehmen, wenn der 

Drittstaatsangehörige 

1. wegen einer Verwaltungsübertretung gemäß § 20 Abs. 2 der Straßenverkehrsordnung 

1960 (StVO), BGBl. Nr. 159, iVm § 26 Abs. 3 des Führerscheingesetzes (FSG), BGBl. I Nr. 

120/1997, gemäß § 99 Abs. 1, 1 a, 1 b oder 2 StVO, gemäß § 37 Abs. 3 oder 4 FSG, 

gemäß § 366 Abs. 1 Z 1 der Gewerbeordnung 1994 (GewO), BGBl. Nr. 194, in Bezug 

auf ein bewilligungspflichtiges, gebundenes Gewerbe, gemäß den §§ 81 oder 82 des 

SPG, gemäß den §§ 9 oder 14 iVm § 19 des Versammlungsgesetzes 1953, BGBl. Nr. 98, 

oder wegen einer Übertretung des Grenzkontrollgesetzes, des Meldegesetzes, des 

Gefahrengutbeförderungsgesetzes oder des Ausländerbeschäftigungsgesetzes 

rechtskräftig bestraft worden ist; 

2. wegen einer Verwaltungsübertretung mit einer Geldstrafe von mindestens 1 000 Euro oder 

primären Freiheitsstrafe rechtskräftig bestraft wurde; 

3. wegen einer Übertretung dieses Bundesgesetzes oder des Niederlassungs- und 

Aufenthaltsgesetzes rechtskräftig bestraft worden ist, sofern es sich dabei nicht um 

eine in Abs. 3 genannte Übertretung handelt; 

4. wegen vorsätzlich begangener Finanzvergehen oder wegen vorsätzlich begangener 

Zuwiderhandlungen gegen devisenrechtliche Vorschriften rechtskräftig bestraft 

worden ist; 

5. wegen eines Verstoßes gegen die Vorschriften, mit denen die Prostitution geregelt ist, 

rechtskräftig bestraft worden ist; 

6. den Besitz der Mittel zu seinem Unterhalt nicht nachzuweisen vermag; 

7. bei einer Beschäftigung betreten wird, die er nach dem AuslBG nicht ausüben hätte dürfen, 

es sei denn, der Drittstaatsangehörige hätte nach den Bestimmungen des 

Ausländerbeschäftigungsgesetzes für denselben Dienstgeber eine andere 

Beschäftigung ausüben dürfen und für die Beschäftigung, bei der der 

Drittstaatsangehörige betreten wurde, wäre keine Zweckänderung erforderlich oder 

eine Zweckänderung zulässig gewesen; 

8. eine Ehe geschlossen oder eine eingetragene Partnerschaft begründet hat und sich für die 

Erteilung oder Beibehaltung eines Aufenthaltstitels, für den Erwerb oder die 

Aufrechterhaltung eines unionsrechtlichen Aufenthaltsrechts, für den Erwerb der 
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österreichischen Staatsbürgerschaft, zwecks Zugangs zum heimischen Arbeitsmarkt 

oder zur Hintanhaltung aufenthaltsbeendender Maßnahmen auf diese Ehe oder 

eingetragene Partnerschaft berufen, aber mit dem Ehegatten oder eingetragenen 

Partner ein gemeinsames Familienleben im Sinne des Art. 8 EMRK nicht geführt hat 

oder 

9. an Kindes statt angenommen wurde und die Erteilung oder Beibehaltung eines 

Aufenthaltstitels, der Erwerb oder die Aufrechterhaltung eines unionsrechtlichen 

Aufenthaltsrechts, der Erwerb der österreichischen Staatsbürgerschaft, der Zugang 

zum heimischen Arbeitsmarkt oder die Hintanhaltung aufenthaltsbeendender 

Maßnahmen ausschließlicher oder vorwiegender Grund für die Annahme an Kindes 

statt war, er jedoch das Gericht über die wahren Verhältnisse zu den Wahleltern 

getäuscht hat. 

(3) Ein Einreiseverbot gemäß Abs. 1 ist für die Dauer von höchstens zehn Jahren, in den 

Fällen der Z 5 bis 8 auch unbefristet zu erlassen, wenn bestimmte Tatsachen die Annahme 

rechtfertigen, dass der Aufenthalt des Drittstaatsangehörigen eine schwerwiegende Gefahr 

für die öffentliche Ordnung oder Sicherheit darstellt. Als bestimmte Tatsache, die bei der 

Bemessung der Dauer des Einreiseverbotes neben den anderen in Art. 8 Abs. 2 EMRK 

genannten öffentlichen Interessen relevant ist, hat insbesondere zu gelten, wenn 

1. ein Drittstaatsangehöriger von einem Gericht zu einer unbedingten Freiheitsstrafe von 

mehr als drei Monaten, zu einer bedingt oder teilbedingt nachgesehenen 

Freiheitsstrafe von mehr als sechs Monaten oder mehr als einmal wegen auf der 

gleichen schädlichen Neigung beruhenden strafbaren Handlungen rechtskräftig 

verurteilt worden ist; 

2. ein Drittstaatsangehöriger von einem Gericht wegen einer innerhalb von drei Monaten 

nach der Einreise begangenen Vorsatztat rechtskräftig verurteilt worden ist; 

3. ein Drittstaatsangehöriger wegen Zuhälterei rechtskräftig verurteilt worden ist; 

4. ein Drittstaatsangehöriger wegen einer Wiederholungstat oder einer gerichtlich strafbaren 

Handlung im Sinne dieses Bundesgesetzes oder des Niederlassungs- und 

Aufenthaltsgesetzes rechtskräftig bestraft oder verurteilt worden ist; 

5. ein Drittstaatsangehöriger von einem Gericht zu einer unbedingten Freiheitsstrafe von 

mehr als fünf Jahren rechtskräftig verurteilt worden ist; 

6. auf Grund bestimmter Tatsachen die Annahme gerechtfertigt ist, dass der 

Drittstaatsangehörige einer kriminellen Organisation (§ 278a StGB) oder einer 

terroristischen Vereinigung (§ 278b StGB) angehört oder angehört hat, terroristische 

Straftaten begeht oder begangen hat (§ 278c StGB), Terrorismus finanziert oder 

finanziert hat (§ 278d StGB) oder eine Person für terroristische Zwecke ausbildet oder 
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sich ausbilden lässt (§ 278e StGB) oder eine Person zur Begehung einer terroristischen 

Straftat anleitet oder angeleitet hat (§ 278f StGB); 

7. auf Grund bestimmter Tatsachen die Annahme gerechtfertigt ist, dass der 

Drittstaatsangehörige durch sein Verhalten, insbesondere durch die öffentliche 

Beteiligung an Gewalttätigkeiten, durch den öffentlichen Aufruf zur Gewalt oder durch 

hetzerische Aufforderungen oder Aufreizungen, die nationale Sicherheit gefährdet 

oder 

8. ein Drittstaatsangehöriger öffentlich, in einer Versammlung oder durch Verbreiten von 

Schriften ein Verbrechen gegen den Frieden, ein Kriegsverbrechen, ein Verbrechen 

gegen die Menschlichkeit oder terroristische Taten von vergleichbarem Gewicht billigt 

oder dafür wirbt. 

(4) Die Frist des Einreiseverbotes beginnt mit Ablauf des Tages der Ausreise des 

Drittstaatsangehörigen. 

(5) Eine gemäß Abs. 3 maßgebliche Verurteilung liegt nicht vor, wenn sie bereits getilgt 

ist. § 73 StGB gilt. 

(6) Einer Verurteilung nach Abs. 3 Z 1, 2 und 5 ist eine von einem Gericht veranlasste 

Unterbringung in einer Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher gleichzuhalten, wenn die 

Tat unter Einfluss eines die Zurechnungsfähigkeit ausschließenden Zustandes begangen 

wurde, der auf einer geistigen oder seelischen Abartigkeit von höherem Grad beruht.“ 

 

Der VwGH  hat in seinem Erkenntnis vom 15.12.2011, Zahl 2011/21/0237 zur Rechtslage vor 

dem FPG idgF (in Kraft seit 01.01.2014) erwogen, dass bei der Festsetzung der Dauer des 

Einreiseverbotes nach dem FrÄG 2011 eine Einzelfallprüfung vorzunehmen (vgl. ErläutRV, 

1078 BlgNR 24. GP 29 ff und Art 11 Abs. 2 Rückführungs-RL) sei. Dabei hat die Behörde das 

bisherige Verhalten des Drittstaatsangehörigen zu beurteilen und zu berücksichtigen, ob 

(bzw. inwieweit über die im unrechtmäßigen Aufenthalt als solchen zu erblickende Störung 

der öffentlichen Ordnung hinaus) der (weitere) Aufenthalt des Drittstaatsangehörigen die 

öffentliche Ordnung oder Sicherheit gefährdet oder anderen in Art. 8 Abs. 2 MRK genannten 

öffentlichen Interessen zuwiderläuft. Eine derartige Gefährdung ist nach der 

Gesetzessystematik insbesondere in den Fällen der Z 1 bis 9 des § 53 Abs. 2 FrPolG 2005 idF 

FrÄG 2011 anzunehmen. In den Fällen des § 53 Abs. 3 Z 1 bis 8 FrPolG 2005 idF FrÄG 2011 ist 

das Vorliegen einer schwerwiegenden Gefahr für die öffentliche Ordnung oder Sicherheit 

indiziert, was dann die Verhängung eines Einreiseverbotes in der Dauer von bis zu zehn 

Jahren und, liegt eine bestimmte Tatsache im Sinn der Z 5 bis 8 vor, von unbefristeter Dauer 

ermöglicht 
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Nach der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes zum früher geltenden § 63 FPG (IdF 

vor dem FrÄG 2011), der die Festlegung der Gültigkeitsdauer eines Aufenthaltsverbotes 

regelte, war ein Aufenthaltsverbot für jenen Zeitraum zu erlassen, nach dessen Ablauf 

vorhersehbarerweise der Grund für seine Verhängung weggefallen sein wird, und auf 

unbestimmte Zeit (unbefristet), wenn ein Wegfall des Grundes für seine Verhängung nicht 

vorhergesehen werden kann. 

 

§ 53 Abs. 3 FPG idgF hat im Vergleich zur Rechtslage vor dem 01.01.2014 keine inhaltliche 

Änderung erfahren. Daraus ist zu schließen, dass auch in Bezug auf die vom VwGH 

statuierten (obgenannten) Kriterien, die bei der Verhängung des Einreiseverbots und seiner 

Dauer zur Anwendung gelangen sollen, kein Wandel stattgefunden hat. Aus diesem Grund 

erachtet das Gericht diese auch nach wie vor als anwendbar. 

 

Nach der ständigen Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes hat der Fremde initiativ, 

untermauert durch Vorlage entsprechender Bescheinigungsmittel, nachzuweisen, dass er 

nicht bloß über Mittel zur kurzfristigen Bestreitung seines Unterhalts verfügt, sondern sein 

Unterhalt für die beabsichtigte Dauer seines Aufenthalts gesichert erscheint. Die 

Verpflichtung, die Herkunft der für den Unterhalt zur Verfügung stehenden Mittel 

nachzuweisen, besteht insoweit, als für die Behörde ersichtlich sein muss, dass der Fremde 

einen Rechtsanspruch darauf hat und die Mittel nicht aus illegalen Quellen stammen (vgl. 

etwa das Erkenntnis vom 21. Juni 2012, Zl. 2011/23/0305, mwN). 

 

Die bP haben in keiner Weise dargelegt, dass diese Übermittel verfügen um ihren Unterhalt 

zu sichern. Es ist somit nicht als rechtswidrig zu erkennen, dass die belangte Behörde im 

Ergebnis davon ausging, die bP haben den Besitz der erforderlichen Mittel für ihren 

Unterhalt nicht nachgewiesen, zumal sich aus dem festgestellten Sachverhalt zweifelsfrei 

ergibt, dass die bP ausschließlich auf die Leistungen Dritter bzw. der öffentlichen Hand 

angewiesen sind. 

 

Eine entsprechende Interessensabwägung im Sinne des Art. 8 EMRK wurde bereits 

durchgeführt, ebenso wurden die wurde bereits dargelegt, welchen öffentlichen Interessen 

im Sinne des Art. 8 abs. 2 EMRK der Aufenthalt der bP im Bundesgebiet widerspricht. 

 

Im gegenständlichen Fall ist auch zu bedenken, dass aus der sich aus dem rechtskräftig 

negativen Abschluss des Asylverfahrens ergebenen Mittellosigkeit der bP die Gefahr einer 

illegalen Mittelbeschaffung –zu welcher die bP1 bereits griff- bzw. einer finanziellen 
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Belastung einer Gebietskörperschaft resultiert und daher auch aus diesem Aspekt eine 

Gefährdungsannahme nach Art. 8 Abs. 2 EMRK gerechtfertigt ist (vgl. das Erkenntnis vom 11. 

Mai 2009, Zl. 2009/18/0152). 

 

Aus der Formulierung des § 53 Abs. 2 FPG ergibt sich, dass die dortige Aufzählung nicht als 

taxativ, sondern als demonstrativ bzw. enumerativ zu sehen ist ("Dies ist insbesondere dann 

anzunehmen,"), weshalb die bB in mit den in Z 1 – 9 leg. cit expressis verbis nicht genannten 

Fällen, welche jedoch in ihrer Interessenslage mit diesen vergleichbar sind, ebenso ein 

Einreisverbot zu erlassen. 

 

Da die aktuelle Formulierung des § 53 FPG auch der Umsetzung der Rückführungsrichtlinie, 

RL 2008/115/EG vom 18.12.2008 dient (vgl. RV 1078 XXIV GP: "Mit dem vorgeschlagenen § 

53 wird Art. 11 der RückführungsRL Rechnung getragen") und europarechtlichen 

Grundsätzen folgend nationale Rechtvorschriften richtlinienkonform in dem Sinne zu 

interpretieren sind, "das zur Umsetzung einer Richtlinie erlassene nationale Recht in deren 

Licht und Zielsetzung auszulegen" ist, (VfSlg. 14.391/1995; zur richtlinienkonformen 

Interpretation siehe weiters VfSlg. 15.354/1998, 16.737/2002, 18.362/2008; VfGH 

5.10.2011, B 1100/09 ua.) sowie dem europarechtlichen Grundsatz des effetutile und des 

Wortlautes des Art. 11 der Rückführungsrichtlinie (vgl. Art. 11 leg. cit., RL 2008/115/EG vom 

18.12.2008: "Rückkehrentscheidungen gehen mit einem Einreiseverbot einher, a) falls keine 

Frist für eine freiwillige Ausreise eingeräumt wurde oder b) falls der Rückkehrverpflichtung 

nicht nachgekommen wurde. In anderen Fällen kann eine Rückkehrentscheidung mit einem 

Einreiseverbot einhergehen."), ist davon auszugehen, dass schon aufgrund des Umstandes, 

dass im gegenständlichen Fall keine Frist für die freiwillige Ausreise besteht, ein unter §§ 53 

Abs. 1 iVm Abs. 2 FPG zu subsumierender Sachverhalt vorliegt, auch wenn dieser in Abs. 2 

leg. cit. nicht expressis verbis aufgezählt wird. Die bB war im gegenständlichen Fall schon 

aufgrund des § 53 Abs. 1 und 2 FPG im Lichte einer Art. 11 der Rückführungsrichtlinie 

berücksichtigenden Interpretation berechtigt, die Rückkehrentscheidung mit einem 

Einreiseverbot zu verbinden.  

 

Im gegenständlichen kommt zusätzlich hinzu, dass eine erhebliche Motivation der bP, 

insbesondere der bP2 ihren Herkunftsstaat zu verlassen und nach Österreich rechtswidrig 

(der Reisezweck ist nicht vom Abkommen zwischen der Europäischen Union und der 

Republik Georgien über die visafreie Einreise gedeckt) einzureisen, im Wesentlichen davon 

getragen war, das österreichische Gesundheitssystem dem georgischen vorzuziehen –

obwohl dies aus dem Blickwinkel des Art. 3 EMRK nicht erforderlich war, weil das georgische 
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Gesundheitssystem entsprechende, wenn auch allenfalls auf niedrigerem Niveau und der bP 

zugängliche Leistungen bietet- und hierdurch nicht unerhebliche Kosten für die 

Allgemeinheit in Österreich verursachte. Im Falle einer neuerlichen Einreise ist daher davon 

auszugehen, dass die bP auch dieses Verhalten fortsetzt, der öffentlichen Hand neuerlich 

erhebliche Kosten verursacht und würde daher eine neuerliche Einreise auch aus dem in § 

53 Abs. 2 FPG genannten Verweis auf Art. 8 Abs. EMRK und dem dort genannten 

öffentlichen Interesse des finanziellen Wohles des Landes  widersprechen. 

 

Die bereits getroffene Feststellung, wonach die bP2 und bP2 strafrechtlich unbescholten 

sind, relativiert sich in Bezug auf die strafunmündigen bP sowie durch den erst 

verhältnismäßig kurzen Aufenthalt der bP und stellt darüber hinaus laut Judikatur weder eine 

Stärkung der persönlichen Interessen noch eine Schwächung der öffentlichen Interessen dar 

(VwGH 21.1.1999, Zahl 98/18/0420).  Der VwGH geht wohl davon aus, dass es von einem 

Fremden, welcher sich im Bundesgebiet aufhält als selbstverständlich  anzunehmen ist, dass 

er die geltenden Rechtsvorschriften einhält. Zu Lasten der bP ins Gewicht fallen jedoch sehr 

wohl rechtskräftige Verurteilungen durch ein inländisches Gericht (vgl. Erk. d. VwGH vom 

27.2.2007, 2006/21/0164, mwN, wo dieser zum wiederholten Male klarstellt, dass das 

Vorliegen einer rechtskräftigen Verurteilung den öffentlichen Interessen im Sinne des Art. 8 

Abs. 2 EMRK eine besondere Gewichtung zukommen lässt).  

 

Die Feststellung, wonach eine rechtskräftige Verurteilung in Bezug auf die bP1 durch ein 

inländisches Gericht vorliegen, stellt eine gewichtige Beeinträchtigung fremdenrechtlicher 

öffentlichen Interessen gegen einen Aufenthalt der bP1 im Bundesgebiet dar (z. B. Erk. d. 

VwGH vom 27.2.2007, 2006/21/0164, mwN, wo dieser zum wiederholten Male klarstellt, 

dass das Vorliegen einer rechtskräftigen Verurteilung den öffentlichen Interessen im Sinne 

des Art. 8 Abs. 2 EMRK eine besondere Gewichtung zukommen lässt). 

 

Zur Klarstellung sei an dieser Stelle auch darauf hinzuweisen, dass sich im Falle des durch die 

bP verwirklichten Sachverhalts hier nicht die strafrechtliche, sondern ausschließlich die 

fremdenrechtliche Betrachtungsweise zum Tragen kommt, welche schon ihrem Wesen nach 

von der ersteren abweicht. So ist für die Beurteilung nicht das Vorliegen der rechtskräftigen 

Bestrafung oder Verurteilung, sondern das diesen zu Grunde liegende Verhalten des 

Fremden maßgeblich ist, demzufolge ist auf die Art und Schwere der zugrunde liegenden 

Straftaten und auf das daraus ergebende Persönlichkeitsbild abzustellen (VwGH vom 

22.3.2011, 2008/21/0246 mwN, auch Erk. vom 16.11.2012, 2012/21/0080) und zeigt im 
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gegenständlichen Fall die erfolgte Verurteilung doch klar, dass die bP nicht davor 

zurückschreckt, sich über die österreichische Rechtsordnung hinwegzusetzen.  

 

Auch wenn es sich bei der von der bB1 begangene Taten um Eigentumsdelikte handelt, sie 

sichtlich keine Gewalt anwendete und es zum beim Versuch geblieben ist, sollte die Straftat 

dennoch nicht bagatellisiert werden und sei auch darauf hingewiesen, dass das Gericht nicht 

die privilegierte Straftat der Entwendung gem. § 141 StGB, sondern viel mehr die 

Qualifizierung der gewerbsmäßigen Begehung angenommen wurde. 

 

Ebenso ist festzuhalten, dass die bP bereits ein Monat nach der Einreise delinquent wurde 

und sich hier der Milderungsgrund des bisher ordentlichen Lebenswandels im Lichte des § 53 

Abs. 3 Z 2 aus fremdenrechtlicher Sicht relativiert. 

 

Ein in fremdenrechtlicher Sicht relevantes Wohlverhalten nach der Tat liegt im 

gegenständlichen Fall nicht vor, zumal die Zeit seit der rechtskräftigen Verurteilung hierzu viel 

zu kurz ist (vgl. Erk. d. VwGH vom 17.11.1994, 93/18/0271 mwN). 

 

In Bezug auf die im Rahmen einer Interessensabwägung berührten privaten Interessen iSd 

Art. 8 EMRK wir auf die bereits getroffenen Ausführungen in Bezug auf Art. 8 EMRK  

verwiesen, welche hier sinngemäß mit der Maßgabe gelten, dass sich die Erwägungen auf 

jene Staaten beziehen, in denen der bP aufgrund des gegenständlichen Einreiseverbotes die 

Einreise verwehrt ist.  

 

Die bP zeigen keine Gründe auf, wonach die Ermessensübung in Bezug auf die Verhängung 

eines Einreiseverbotes durch die belangte Behörde nicht im Sinn des Gesetzes erfolgt wäre 

und ergeben sich auch seitens des ho. Gerichts keine Hinweise hierauf, weshalb diese Frage 

keiner weiteren Prüfung durch das ho. Gericht zugänglich ist (vgl. Art. 130 Abs. 3 B-VG). 

 

Die Beschwerde wendet sich zwar (unsubstantiiert) gegen die Dauer des Einreiseverbots, sie 

legt aber nicht dar, auf Grund welcher Umstände von einem früheren Wegfall der für die 

Erlassung des Einreiseverbots maßgeblichen Gründe auszugehen gewesen wäre und geht 

das ho. Gericht davon aus, dass in Bezug auf die bP2 und bP3 im Lichte der anzunehmenden 

Mittellosigkeit, der fehlenden Frist für die freiwillige Ausreise, sowie der sonstigen 

beschriebenen beeinträchtigten öffentlichen Interessen als sehr gering und jedenfalls 

angemessen zu betrachten ist. 
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In Bezug auf die bP1 ist zusätzlich anzunehmenden Mittellosigkeit, der fehlenden Frist für die 

freiwillige Ausreise, sowie der sonstigen beschriebenen beeinträchtigten öffentlichen 

Interessen deren Delinquenz im Sinne des § 53 Abs. § Z 1 und 2 in Betracht zu ziehen, welche 

die Erlassung eines Einreiseverbotes bis zu einer Dauer von 10 Jahren ermöglicht. 

 

Aufgrund der oa. Ausführungen in Bezug auf die bP 1 geht das ho. Gericht im Rahmen einer 

Gesamtbetrachtung des bisherigen Verhaltens der bP und einer Zukunftsprognose, welche 

nicht zum Vorteil der bP1 getroffen werden kann, davon aus, dass die von der bB festgelegte 

Dauer des Einreiseverbotes von 1 Jahr als erheblich zu kurz gegriffen anzunehmen ist. Die 

zeitliche Dauer eines Einreiseverbotes von 6 Jahren wird daher jedenfalls als angemessen 

und verhältnismäßig angesehen bzw. werden die fremdenrechtlichen Bedürfnisse hiermit 

befriedigt und wird daher in dieser Dauer festgelegt, zumal das ho. Gericht berechtigt ist, die 

Dauer des von der bB erlassenen Einreiseverbotes hinaufzusetzen (vgl. VwGH 24.10.2019, Ra 

2019/21/0232-7). 

 

II.3.6. Angeordnete Unterkunftnahme 

§ 15b AsylG lautet: 

„Anordnung der Unterkunftnahme 

§ 15b. (1) Einem Asylwerber kann mittels Verfahrensanordnung (§ 7 Abs. 1 VwGVG) des 

Bundesamtes aus Gründen des öffentlichen Interesses, der öffentlichen Ordnung oder aus 

Gründen der zügigen Bearbeitung und wirksamen Überwachung des Antrags auf 

internationalen Schutz aufgetragen werden, in einem von der für die Grundversorgung 

zuständigen Gebietskörperschaft zur Verfügung gestellten Quartier durchgängig Unterkunft 

zu nehmen. Über die Verfahrensanordnung ist im verfahrensabschließenden Bescheid 

abzusprechen. 

(2) Bei der Beurteilung, ob Gründe des öffentlichen Interesses oder der öffentlichen Ordnung 

vorliegen, ist insbesondere zu berücksichtigen, ob 

1. Voraussetzungen zum Verlust des Aufenthaltsrechts gemäß § 13 Abs. 2 oder 

für eine Entscheidung gemäß § 2 Abs. 4 GVG-B 2005 vorliegen, 

2. der Antrag auf internationalen Schutz sich auf einen Staat gemäß § 19 BFA-VG 

bezieht oder 

3. vor Stellung des Antrags auf internationalen Schutz eine 

Rückkehrentscheidung gegen den Drittstaatsangehörigen rechtskräftig erlassen 

wurde. 

(3) Bei der Beurteilung, ob aus Gründen der zügigen Bearbeitung und wirksamen 

Überwachung des Antrags auf internationalen Schutz die Unterkunftnahme anzuordnen ist, 
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ist insbesondere zu berücksichtigen, ob der Asylwerber seinen Mitwirkungsverpflichtungen 

gemäß § 15 nachgekommen ist oder ob weitere Erhebungen zur Identität erforderlich sind. 

(4) Die Anordnung der Unterkunftnahme gilt bis zur Rechtskraft der Entscheidung über 

den Antrag auf internationalen Schutz, solange dem Asylwerber das Quartier zur Verfügung 

gestellt wird, es sei denn, dem Asylwerber wurde der Status des subsidiär Schutzberechtigten 

zuerkannt oder ein Aufenthaltstitel nach dem 7. Hauptstück erteilt. Bezieht sich die 

Anordnung auf eine Betreuungseinrichtung des Bundes, so tritt sie mit Zuweisung des 

Asylwerbers an eine Betreuungsstelle eines Bundeslandes außer Kraft. 

(5) Dem Asylwerber sind die Anordnung gemäß Abs. 1 und die Folgen einer allfälligen 

Missachtung nachweislich zur Kenntnis zu bringen. 

 

Im gegenständlichen Fall sind die von der bB angenommenen Interessen gegeben, 

insbesondere zumal die bP aus einem sicheren Herkunftsstaat iSd § 19 BFA-VG stammen und 

der Beschwerde die aufschiebende Wirkung aberkannt wurde. 

 

II.3.7. Nichtzuerkennung der aufschiebenden Wirkung 

§ 18 BFA-VG lautet: 

„Aberkennung der aufschiebenden Wirkung einer Beschwerde 

§ 18. (1) Einer Beschwerde gegen eine abweisende Entscheidung über einen Antrag auf 

internationalen Schutz kann das Bundesamt die aufschiebende Wirkung aberkennen, 

wenn 

1. der Asylwerber aus einem sicheren Herkunftsstaat (§ 19) stammt, 

2. schwerwiegende Gründe die Annahme rechtfertigen, dass der Asylwerber eine 

Gefahr für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung darstellt, 

3. der Asylwerber das Bundesamt über seine wahre Identität, seine 

Staatsangehörigkeit oder die Echtheit seiner Dokumente trotz Belehrung über die 

Folgen zu täuschen versucht hat, 

4. der Asylwerber Verfolgungsgründe nicht vorgebracht hat, 

5. das Vorbringen des Asylwerbers zu seiner Bedrohungssituation offensichtlich 

nicht den Tatsachen entspricht, 

6. gegen den Asylwerber vor Stellung des Antrags auf internationalen Schutz eine 

durchsetzbare Rückkehrentscheidung, eine durchsetzbare Ausweisung oder ein 

durchsetzbares Aufenthaltsverbot erlassen worden ist, oder 

7. der Asylwerber sich weigert, trotz Verpflichtung seine Fingerabdrücke 

abnehmen zu lassen. 

Hat das Bundesamt die aufschiebende Wirkung nicht aberkannt, so ist Abs. 2 auf diese Fälle 

nicht anwendbar. Hat das Bundesamt die aufschiebende Wirkung aberkannt, gilt dies als 
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Aberkennung der aufschiebenden Wirkung einer Beschwerde gegen eine mit der 

abweisenden Entscheidung über einen Antrag auf internationalen Schutz verbundenen 

Rückkehrentscheidung. 

(2) – (4) … 

(5) Das Bundesverwaltungsgericht hat der Beschwerde, der die aufschiebende Wirkung 

vom Bundesamt aberkannt wurde, binnen einer Woche ab Vorlage der Beschwerde die 

aufschiebende Wirkung zuzuerkennen, wenn anzunehmen ist, dass eine Zurückweisung, 

Zurückschiebung oder Abschiebung des Fremden in seinen Herkunftsstaat eine reale Gefahr 

einer Verletzung von Art. 2 EMRK, Art. 3 EMRK, Art. 8 EMRK oder der Protokolle Nr. 6 oder 

Nr. 13 zur Konvention bedeuten würde oder für ihn als Zivilperson eine ernsthafte Bedrohung 

des Lebens oder der Unversehrtheit infolge willkürlicher Gewalt im Rahmen eines 

internationalen oder innerstaatlichen Konfliktes mit sich bringen würde. 

(6) Ein Ablauf der Frist nach Abs. 5 steht der Zuerkennung der aufschiebenden Wirkung 

nicht entgegen. 

(7) Die §§ 13 Abs. 2 bis 5 und 22 VwGVG sind in den Fällen der Abs. 1 bis 6 nicht 

anwendbar.“ 

 

Im Rahmen einer Gesamtbetrachtung war letztlich im Rahmen der bereits getfoffenen 

Ausführungen festzustellen, dass die bP zu Recht der Beschwerde die aufschiebende 

Wirkung gem. § 18 Abs. 1 Z1 BFA-VG aberkannte und dass dieses nicht gem. § 18 Abs. 5 leg. 

cit durch das ho. Gericht zuzuerkennen war. 

 

Da bereits die das Vorliegen der Voraussetzungen des § 18 Abs. 1 Z 1 BFA-VG anzunehmen 

war, erübrigt sich eine Auseinandersetzung mit der Frage, ob auch weitere Tatbestände des 

§ 18 Abs. 1 leg. cit. verwirklicht wurden. 

 

II.3.8. Zurückweisung des Antrags auf Zuerkennung der aufschiebenden Wirkung 

Der Verwaltungsgerichtshof hat in seiner Rechtsprechung festgehalten, dass § 18 Abs. 5 

erster Satz BFA-VG regelt, dass das Bundesverwaltungsgericht der Beschwerde die 

aufschiebende Wirkung unter den dort genannten Voraussetzungen zuzuerkennen hat. Ein 

Antrag auf Zuerkennung der aufschiebenden Wirkung - wie er etwa in § 13 Abs. 3 und 4 und 

§ 22 Abs. 1 und 3 VwGVG sowie § 30 Abs. 2 VwGG vorgesehen ist - ist in § 18 Abs. 5 BFA-VG 

nicht vorgesehen. Ein (zusätzlicher) Antrag auf Zuerkennung der aufschiebenden Wirkung 

nach § 18 Abs. 5 BFA-VG ist somit unzulässig (vgl. zum Ganzen den Beschluss des VwGH vom 

13. September 2016, Fr 2016/01/0014, sowie dem folgend die  Beschlüsse des VwGH vom 

19. Juni 2017, Fr 2017/19/0023 und 0024, und vom 27. Juni 2017, Fr 2017/18/0022). 



- 42 - 

 

 

Der Beschluss auf Zuerkennung der aufschiebenden Wirkung der Beschwerde war daher 

zurückzuweisen.  

 

Die hier gewählte Vorgangsweise entspricht innerstaatlichen, verfassungs- und  

europarechtlichen Vorgaben (vgl. insbes. Erk. des  vom VwGH 13.12.2018, Ro 2018/18/0008, 

zur Frage der Zulässigkeit der Aberkennung der aufschiebenden Wirkung einer Beschwerde 

gem.  § 18 BFA-VG im Lichte des Urteils des EuGH 19.06.2018, C-181/16, Gnandi gg. Belgien) 

und ist der Zeitpunkt der Abschiebung gem. § 46 FPG seitens der bB im Lichte der 

Ausführungen des VwGH in seinem Erk.  13.12.2018, Ro 2018/18/0008 festzusetzen. 

 

II.3.9. Das ho. Gericht weist auch darauf hin, dass die bP1 ihr Aufenthaltsrecht gem. § 13 Abs. 

2 Z 1 AsylG zwischenzeitig ex lege verlor und die bB noch entsprechende (deklaratorische) 

Schritte zu setzen haben wird.  

 

II.4. Familienverfahren. 

Da in Bezug auf alle bP eine spruchgemäß identische Entscheidung ergingen, kann auch aus 

dem Titel des Familienverfahrens im Inland –soweit ein solches zu führen war- kein 

anderslautendes Erkenntnis erlassen werden, mit der Maßgabe, dass sich bP1 aufgrund ihrer 

Delinquenz jedenfalls nicht auf das Familienverfahren berufen kann. 

 

II.5. Absehen von der Durchführung einer mündlichen Verhandlung 

§ 24 VwGVG lautet: 

„(1) Das Verwaltungsgericht hat auf Antrag oder, wenn es dies für erforderlich hält, von Amts 

wegen eine öffentliche mündliche Verhandlung durchzuführen. 

(2) Die Verhandlung kann entfallen, wenn 

1. 

der das vorangegangene Verwaltungsverfahren einleitende Antrag der Partei oder die 

Beschwerde zurückzuweisen ist oder bereits auf Grund der Aktenlage feststeht, dass der 

mit Beschwerde angefochtene Bescheid aufzuheben, die angefochtene Ausübung 

unmittelbarer verwaltungsbehördlicher Befehls- und Zwangsgewalt oder die angefochtene 

Weisung für rechtswidrig zu erklären ist oder 

2. die Säumnisbeschwerde zurückzuweisen oder abzuweisen ist. 

(3) Der Beschwerdeführer hat die Durchführung einer Verhandlung in der Beschwerde oder 

im Vorlageantrag zu beantragen. Den sonstigen Parteien ist Gelegenheit zu geben, binnen 

angemessener, zwei Wochen nicht übersteigender Frist einen Antrag auf Durchführung einer 
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Verhandlung zu stellen. Ein Antrag auf Durchführung einer Verhandlung kann nur mit 

Zustimmung der anderen Parteien zurückgezogen werden. 

(4) Soweit durch Bundes- oder Landesgesetz nicht anderes bestimmt ist, kann das 

Verwaltungsgericht ungeachtet eines Parteiantrags von einer Verhandlung absehen, wenn 

die Akten erkennen lassen, dass die mündliche Erörterung eine weitere Klärung der 

Rechtssache nicht erwarten lässt, und einem Entfall der Verhandlung weder Art. 6 Abs. 1 der 

Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten, BGBl. Nr. 210/1958, noch 

Art. 47 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union, ABl. Nr. C 83 vom 30.03.2010 S. 

389 entgegenstehen. 

(5) Das Verwaltungsgericht kann von der Durchführung (Fortsetzung) einer Verhandlung 

absehen, wenn die Parteien ausdrücklich darauf verzichten. Ein solcher Verzicht kann bis zum 

Beginn der (fortgesetzten) Verhandlung erklärt werden. 

 

Gemäß § 21 Abs. 7 BFA-VG, BGBl I Nr. 68/2013 idgF kann eine mündliche Verhandlung 

unterbleiben, wenn  

 

- der Sachverhalt aus der Aktenlage in Verbindung mit der Beschwerde geklärt erscheint  

oder 

- sich aus den bisherigen Ermittlungen zweifelsfrei ergibt, dass das Vorbringen nicht den 

Tatsachen entspricht.  

Im Übrigen gilt § 24 VwGVG. 

 

Im gegenständlichen Fall ließen die die Akten erkennen, dass Sachverhalt aus der Aktenlage 

in Verbindung mit der Beschwerde geklärt erscheint.  

 

Es sie an dieser Stelle nachmals darauf hingewiesen, dass es sich bei der Republik Georgien 

um einen sicheren Herkunftsstaat handelt und aufgrund der normativen Vergewisserung der 

Sicherheit dieses Staates diesbezügliche Fragen jedenfalls als geklärt anzusehen sind und 

keiner weiteren Verhandlung bedürfen. 

Nach der ständigen Rechtsprechung des VwGH sind für das Absehen einer mündlichen 

Verhandlung gem. § 21 Abs. 7 BFA-VG wegen geklärten Sachverhalts allgemein folgende 

Kriterien beachtlich vgl. VwGH 28.5.2014, Ra 2014/20/0017, VwGH 25.4.2017, Ra 

2016/18/0261-10): 

- Der für die rechtliche Beurteilung entscheidungswesentliche Sachverhalt wurde von 

der bB vollständig in einem ordnungsgemäßen Ermittlungsverfahren erhoben und 

http://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/1958_210_0/1958_210_0.pdf
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weist dieser bezogen auf den Zeitpunkt der Entscheidung durch das ho. Gericht noch 

immer die gebotene Aktualität und Vollständigkeiten auf. 

- Die bP musste die die entscheidungsmaßgeblichen Feststellungen tragende 

Beweiswürdigung in ihrer Entscheidung in gesetzmäßiger Weise offen gelegt haben 

und das ho. Gericht die tragenden Erwägungen der verwaltungsbehördlichen 

Beweiswürdigung teilen- 

- In der Beschwerde darf kein dem Ergebnis des Behördlichen Ermittlungsverfahrens 

entgegenstehender oder darüber hinaus gehender für die Beurteilung relevanter 

Sachverhalt behauptet werden, wobei bloß unsubstantiiertes Bestreiten des von der 

bB festgestellten Sachverhalts ebenso außer Betracht bleiben kann wie ein 

Vorbringen, welches gegen das Neuerungsverbot gem. § 20 BFA-VG verstößt. 

- Auf verfahrensrechtliche Besonderheiten ist Bedacht zu nehmen. 

 

Da die oa. Kriterien im gegenständlichen Fall erfüllt sind, konnte eine 

Beschwerdeverhandlung unterbleiben. Abrundungen zu den als tragfähig erachteten 

Ausführungen durch das ho. Gericht sind im hier durchgeführten Umfang zulässig, zumal das 

ho. Gericht die Ausführungen der bB für sich alleine als tragfähig erachtete (VwGH 

25.4.2017, Ra 2016/18/0261-10 oder VwGH 29.8.2019, Ra 2019/19/0226 Rn. 10 mwN). Das 

bloße Behaupten von Mängeln im Administrativverfahren und die ausdrückliche 

Beantragung einer Beschwerdeverhandlung reicht jedenfalls nicht aus, um beim ho. Gericht 

die Verhandlungspflicht auszulösen Den nicht unplausiblen Ausführungen der bB wurde in 

der Beschwerde auch nicht substantiiert entgegengetreten, weshalb eine Verhandlung 

unterbleiben konnte (vgl. VwGH 12.11.2019, Ra 2019/21/0108-8, Rn. 12). 

 

Der VwGH wies wiederholt darauf hin, dass bei der Erlassung von aufenthaltsbeendenden 

Maßnahmen der Verschaffung eines persönlichen Eindrucks im Rahmen der mündlichen 

Verhandlung besondere Bedeutung zukommt und zwar auch in Bezug auf die für die 

Abwägung nach Art. 8 EMRK relevanten Umstände (vgl. etwa. Erk. d. VwGH vom 20.10.2016, 

Ra 2016/21/0289 mwN). Daraus ist jedoch keine generelle Pflicht zur Durchführung einer 

mündlichen Verhandlung in Verfahren über aufenthaltsbeendende Maßnahmen abzuleiten. 

In eindeutigen Fällen, bei denen bei Berücksichtigung aller zugunsten des Fremden 

sprechenden Fakten auch dann für ihn kein günstigeres Ergebnis zu erwarten ist, wenn sich 

das ho. Gericht von ihm einen positiven Eindruck verschafft, kann auch eine beantragte 

mündliche Verhandlung unterbleiben (VwGH 26.1.2016, Ra 2016/21/0233 oder VwGH 

18.10.2017, Ra 2017/190422 bis 0423-4, Ra 2017/19/0424-5). 
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Im gegenständlichen Fall wurden zum einen die seitens der bP getätigten Äußerungen zu 

ihren Anknüpfungspunkten im Bundesgebiet in ihrem objektiven Aussagekern als wahr 

unterstellt und letztlich der für die bP günstigste Sachverhalt, wie er sich darstellen würde, 

wenn sich das Gericht im Rahmen einer Verhandlung einen positiven Eindruck verschafft 

hätte, der rechtlichen Beurteilung unterzogen, weshalb auch in Bezug auf die 

Rückkehrentscheidung keine Verhandlung durchzuführen war. 

 

Zur Frage der Erforderlichkeit einer nochmaligen persönlichen Einvernahme der bP ist 

festzustellen, dass in der Beschwerde nicht angeführt wird, was bei einer solchen - 

inzwischen schon bei der bB stattgefundenen persönlichen Anhörung (das hierbei erstattete 

Vorbringen, sowie der Verlauf der Einvernahme wurde in einer entsprechenden 

Niederschrift, der die Beweiskraft des § 15 AVG unwiderlegt zukommt, festgehalten) konkret 

an entscheidungsrelevantem und zu berücksichtigendem Sachverhalt noch hervorkommen 

hätte können. So argumentiert auch der Verwaltungsgerichtshof in ständiger 

Rechtsprechung, dass schon in der Beschwerde darzulegen ist, welche wesentlichen 

Umstände (Relevanzdarstellung) dadurch hervorgekommen wären (zB. VwGH 4.7.1994, 

94/19/0337). Wird dies –so wie im gegenständlichen Fall- unterlassen, so besteht keine 

Verpflichtung zur neuerlichen Einvernahme iSe hier weiteren Beschwerdeverhandlung. 

Ebenso erstattete die bP kein Vorbringen, welche die normative Vergewisserung der 

Sicherheit Georgiens in Zweifel gezogen hätte. 

 

Aufgrund der oa. Ausführungen konnte die Durchführung einer Verhandlung unterbleiben. 

 

Zu B) Unzulässigkeit der Revision: 

Gemäß § 25a Abs. 1 VwGG hat das Verwaltungsgericht im Spruch seines Erkenntnisses oder 

Beschlusses auszusprechen, ob die Revision gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG zulässig ist. Der 

Ausspruch ist kurz zu begründen.  

 

Die Revision ist gemäß Art 133 Abs. 4 B-VG nicht zulässig, weil die Entscheidung nicht von der 

Lösung einer Rechtsfrage abhängt, der grundsätzliche Bedeutung zukommt. Weder weicht 

die gegenständliche Entscheidung von der bisherigen Rechtsprechung des 

Verwaltungsgerichtshofes ab, noch fehlt es an einer Rechtsprechung, weiters ist die 

vorliegende Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes auch nicht als uneinheitlich zu 

beurteilen. Auch liegen keine sonstigen Hinweise auf eine grundsätzliche Bedeutung der zu 

lösenden Rechtsfrage vor. 

 



- 46 - 

 

Aus den dem gegenständlichen Erkenntnis entnehmbaren Ausführungen geht hervor, dass 

das ho. Gericht in seiner Rechtsprechung im gegenständlichen Fall nicht von der bereits 

zitierten einheitlichen Rechtsprechung des VwGH, insbesondere zur Auslegung des Begriffs 

des internationalen Schutzes, sowie des durch Art. 8 EMRK geschützten Recht auf ein Privat- 

und Familienlebens, sowie der Auslegung des Rechtinstituts des Ermessens abgeht. Im 

Hinblick auf die Auslegung des Rechtsinstituts des sicheren Herkunftsstaates orientiert sich 

das ho. Gericht ebenfalls an der hierzu einheitlichen höchstgerichtlichen Judikatur. Ebenso 

löst das ho. Gericht die Frage, ob eine Verhandlung stattzufinden hatte im Lichte der 

höchstgerichtlichen Judikatur. 

 

Im Falle verfahrensrechtlicher Neuordnungen wird auch die einheitliche Judikatur zu den 

Vorgängerbestimmungen verwiesen. 

 

Aufgrund der oa. Ausführungen war die Revision nicht zuzulassen. 

 

 


